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15. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde
Issum im Bereich des Clubhauses des Golfclubs Issum
Niederrhein am Pauenweg
hier: Bekanntmachung des Auf-
stellungsbeschlusses gemäß § 2
(1) BauGB sowie der
Beteiligung der Bürger an der
Bauleitplanung gemäß § 3 (2)
BauGB
Der Rat der Gemeinde Issum hat
in seiner Sitzung am 27.09.2022
folgenden Beschluss gefasst:
Die 15. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Gemeinde Issum
im Bereich des Clubhauses des
Golfclubs Issum Niederrhein am
Pauenweg im vereinfachten Ver-
fahren gem. § 13 BauGB sowie
Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB
wird beschlossen.
Im Verfahren wird von
• einer frühzeitigen Unterrich-

tung und Erörterung, § 3 Abs.
1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB

• einer Umweltprüfung, § 2 Abs.
4 BauGB

• einem Umweltbericht, § 2a
BauGB

• der Angabe der verfügbaren Arten umweltbezogener Informatio-
nen, § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB

• der Überwachung von Umweltauswirkungen, § 4c BauGB und
• einer entsprechenden zusammenfassenden Umwelterklärung, §

10 Abs. 4 BauGB
abgesehen. Gleichzeitig wird die Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB
beschlossen.
Erklärung gemäß § 2 Erklärung gemäß § 2 Erklärung gemäß § 2 Erklärung gemäß § 2 Erklärung gemäß § 2 AbsAbsAbsAbsAbs..... 3 der  3 der  3 der  3 der  3 der VVVVVerordnung über die öffentlicheerordnung über die öffentlicheerordnung über die öffentlicheerordnung über die öffentlicheerordnung über die öffentliche
Bekanntmachung von kommunalem OrtsrechtBekanntmachung von kommunalem OrtsrechtBekanntmachung von kommunalem OrtsrechtBekanntmachung von kommunalem OrtsrechtBekanntmachung von kommunalem Ortsrecht
Die 15. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Issum im
Bereich des Clubhauses des Golfclubs Issum Niederrhein am Pauen-
weg
wurde durch den Rat der Gemeinde Issum am 27.09.2022 gefasst.

Es wird hiermit gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffentliche
Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsver-
ordnung) vom 26.08.1999 -GV.NRW 2023, zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 05.11.2015 (GV. NRW. S. 741) bestätigt, dass der Wort-
laut des Aufstellungsbeschlusses mit dem Beschluss des Rates der
Gemeinde Issum vom 27.09.2022 übereinstimmt und dass verfahrens-
gemäß die Bestimmungen des § 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntmachungs-
verordnung beachtet worden sind.
BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Der Aufstellungsbeschluss für die 15. Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Gemeinde Issum im Bereich des Clubhauses des Golfclubs Issum
Niederrhein am Pauenweg wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

3. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
der Gemeinde Issum
Sehr geehrte Damen und Herren,
zu der 3. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde
Issum lade ich Sie hiermit ein.
Datum: 29.11.2022
Uhrzeit: 18:00 Uhr
Ort: Haus Issum
TTTTTagesordnungagesordnungagesordnungagesordnungagesordnung
Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher TTTTTeileileileileil
TTTTTOP / BetreffOP / BetreffOP / BetreffOP / BetreffOP / Betreff
1. Fragestunde für Einwohner und Einwohnerinnen gemäß § 18 der

Geschäftsordnung
2. Bericht der Verwaltung
3. Anfragen und Mitteilungen
4. Fragestunde für Einwohner und Einwohnerinnen gemäß § 18 der

Geschäftsordnung

Nicht öffentlicher Nicht öffentlicher Nicht öffentlicher Nicht öffentlicher Nicht öffentlicher TTTTTeileileileileil
TTTTTOP / BetreffOP / BetreffOP / BetreffOP / BetreffOP / Betreff
5. Bericht der Verwaltung
6. Prüfung des Jahresabschlusses 2019
7. Beauftragung des Prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

2020
8. Bericht der Innenrevision des Kreises Kleve über die Prüfung der

delegierten Aufgaben im Rechtskreis des Sozialgesetzbuches II
9. Anfragen und Mitteilungen

Auf Anfrage werden interessierten Bürgern oder Bürgerinnen die
Tagesordnung und/oder einzelne Vorlagen des öffentlichen Teils
zur Verfügung gestellt. Diese können im Bedarfsfall bei der Ver-
waltung abgeholt werden.
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Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) in der zurzeit geltenden
Fassung wird auf folgende Rechtsfolgen hingewiesen:
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes
kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet
oder

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde
vorher gerügt
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden,
die den Mangel ergibt.

Das Plangebiet befindet sich im Osten des Issumer Gemeindegebiets
südlich der Straße „Pauen-weg“ und in rund 1,5 km Entfernung östlich
der Ortslage Issum. Das Plangebiet ist ca. 1.250 m² groß. Der Gel-
tungsbereich der 15. Änderung umfasst Teile der Flurstücke 783 und
805 in der Flur 13 der Gemarkung Issum.
Gleichzeitig mit der Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
wird auf die vom Rat am 27.09.2022 beschlossene Offenlage gemäß §
3 Abs. 2 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung
vom 03. November 2017 (BGBl. I. S. 3634), in der zurzeit gültigen

Fassung hingewiesen, mit der den Bürgern allgemein Gelegenheit
gegeben wird, sich zum Bebauungsplan zu äußern.
Der Bebauungsplan nebst Begründung liegt zu diesem Zweck in der
Zeit vom 05.12.2022 bis einschließlich 08.01.2023 bei der Gemeinde-
verwaltung Issum, Herrlichkeit 7-9, Zimmer 111, an den Tagen von
montags bis donnerstags in der Zeit von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr und
von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr und freitags von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr zu
jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Daniel Burghardt 02835/1054 daniel.burghardt@issum.de
Während dieser Zeit können die vorgenannten Unterlagen ebenfalls
auf der Internetseite der Gemeinde Issum unter https://www.issum.de/
bauen-wirtschaft/bauen-und-wohnen/bauleitplanung/flaechennut-
zungsplaene-verfahren-laufend sowie https://www.issum.de/service-
verwaltung/amtliche-bekanntmachungen eingesehen werden.
Anregungen können während der Auslegungsfrist schriftlich, zur Nie-
derschrift oder per E-Mail vorgebracht werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der Ausle-
gungsfrist abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bau-
leitplan unberücksichtigt bleiben können.
Mit Verweis auf das Datenschutzgesetz wird darauf aufmerksam ge-
macht, dass personenbezogene Daten von privaten Stellungnehmen-
den in den Vorlagen für die öffentliche Sitzung des Rates und des
Ausschusses nicht aufgeführt werden.
Zu dieser amtlichen Bekanntmachung gehören ein Übersichtsplan
sowie eine verkleinerte Darstellung des Bebauungsplanes, die nach-
stehend abgedruckt sind.
Issum, 17.11.2022
Der Bürgermeister
Brüx

Aufstellung des Bebauungsplanes Issum Nr. 8 -
Kullenweg / Weseler Straße - 4. Änderung
hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 (1)
BauGB sowie der
Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung gemäß § 3 (2) BauGB
Der Rat der Gemeinde Issum hat in seiner Sitzung am 26.02.2019
folgenden Beschluss gefasst:
Die Aufstellung der 4. Änderung des Bebauungsplanes Issum Nr. 8 -
Kullenweg / Weseler Straße - im vereinfachten Verfahren gemäß § 13
BauGB wird beschlossen.
Im Verfahren wird von
• einer frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung, § 3 Abs. 1 BauGB

und § 4 Abs. 1 BauGB
• einer Umweltprüfung, § 2 Abs. 4 BauGB
• einem Umweltbericht, § 2a BauGB
• der Angabe der verfügbaren Arten umweltbezogener Informatio-

nen, § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB
• der Überwachung von Umweltauswirkungen, § 4c BauGB und
• einer entsprechenden zusammenfassenden Umwelterklärung, §

10 Abs. 4 BauGB
abgesehen. Gleichzeitig wird die Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB
beschlossen.
Erklärung gemäß § 2 Erklärung gemäß § 2 Erklärung gemäß § 2 Erklärung gemäß § 2 Erklärung gemäß § 2 AbsAbsAbsAbsAbs..... 3 der  3 der  3 der  3 der  3 der VVVVVerordnung über die öffentlicheerordnung über die öffentlicheerordnung über die öffentlicheerordnung über die öffentlicheerordnung über die öffentliche
Bekanntmachung von kommunalem OrtsrechtBekanntmachung von kommunalem OrtsrechtBekanntmachung von kommunalem OrtsrechtBekanntmachung von kommunalem OrtsrechtBekanntmachung von kommunalem Ortsrecht
Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Issum Nr. 8 - Kullen-
weg / Weseler Straße - 4. Änderung
wurde durch den Rat der Gemeinde Issum am 26.02.2019 gefasst.
Es wird hiermit gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffentliche
Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsver-
ordnung) vom 26.08.1999 -GV.NRW 2023, zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 05.11.2015 (GV. NRW. S. 741) bestätigt, dass der Wort-
laut des Aufstellungsbeschlusses mit dem Beschluss des Rates der
Gemeinde Issum vom 26.02.2019 übereinstimmt und dass verfahrens-
gemäß die Bestimmungen des § 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntmachungs-
verordnung beachtet worden sind.

BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Issum Nr. 8 - Kullen-
weg / Weseler Straße - 4. Änderung vom 26.02.2019 wird hiermit
öffentlich bekanntgemacht.
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) in der zurzeit geltenden
Fassung wird auf folgende Rechtsfolgen hingewiesen:
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes
kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeige-
verfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der
Flächennut-
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet
oder

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde
vorher gerügt
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden,
die den Mangel ergibt.

Der Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8
umfasst die Flurstücke
765, 766 und 767 in der Flur 40 der Gemarkung Issum am nordöstli-
chen Rand des Issumer
Ortskerns. Der Änderungsbereich weist eine Größe von ca. 1.400 m²
auf. Der Bebauungsplan setzt die Grenzen seines räumlichen Gel-
tungsbereiches entsprechend der Planzeichnung eindeutig fest.
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Aufstellung des Bebauungsplanes Sevelen Nr. 23 -
Schanzstraße - für den Bereich „Schanzstraße 14“
(Heesenhof) - 1. Änderung im Bereich
„An der Isidorkapelle“

Das Plangebiet liegt in der östlichen Ortslage von Issum im Bereich
östlich der Werkstraße und südlich des Kullenweges. Es umfasst die
Flurstücke 786, 1257 und 1258 in der Flur 17, Gemarkung Issum. Die
Größe beträgt insgesamt 3.524 m².
Gleichzeitig mit der Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
wird auf die vom Rat am 26.02.2019 beschlossene Offenlage gemäß §
3 Abs. 2 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung
vom 03. November 2017 (BGBl. I. S. 3634), in der zurzeit gültigen
Fassung hingewiesen, mit der den Bürgern allgemein Gelegenheit
gegeben wird, sich zum Bebauungsplan zu äußern.
Der Bebauungsplan nebst Begründung liegt zu diesem Zweck in der
Zeit vom 05.12.2022 bis einschließlich 08.01.2023 bei der Gemeinde-
verwaltung Issum, Herrlichkeit 7-9, Zimmer 111, an den Tagen von
montags bis donnerstags in der Zeit von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr und
von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr und freitags von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr zu
jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Daniel Burghardt 02835/1054 daniel.burghardt@issum.de
Während dieser Zeit können die vorgenannten Unterlagen ebenfalls
auf der Internetseite der Gemeinde Issum unter www.issum.de/de/
inhalt/bebauungsplaene-verfahren-laufend eingesehen werden.
Anregungen können während der Auslegungsfrist schriftlich, zur Nie-
derschrift oder per E-Mail vorgebracht werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der Ausle-
gungsfrist abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bau-
leitplan unberücksichtigt bleiben können. Mit Verweis auf das Daten-
schutzgesetz wird darauf aufmerksam gemacht, dass personenbezo-
gene Daten von privaten Stellungnehmenden in den Vorlagen für die
öffentliche Sitzung des Rates und des Ausschusses nicht aufgeführt
werden. Zu dieser amtlichen Bekanntmachung gehören ein Über-
sichtsplan sowie eine verkleinerte Darstellung des Bebauungsplanes,
die nachstehend abgedruckt sind.
Issum, 17.11.2022
Der Bürgermeister
Brüx

hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 (1)
BauGB sowie der Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung ge-
mäß § 3 (2) BauGB
Der Rat der Gemeinde Issum hat in seiner Sitzung am 27.09.2022
folgenden Beschluss gefasst:
Die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Sevelen Nr. 23
- Schanzstraße - für den Bereich „Schanzstraße 14“ (Heesenhof) - 1.
Änderung im Bereich „An der Isidorkapelle“ im beschleunigten Ver-
fahren gemäß § 13 BauGB wird beschlossen.
Im Verfahren wird von
• einer frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung, § 3 Abs. 1 und § 4

Abs. 1 BauGB
• einer Umweltprüfung, § 2 Abs. 4 BauGB
• einem Umweltbericht, § 2a BauGB
• der Angabe der verfügbaren Arten umweltbezogener Informatio-

nen, § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB
• der Überwachung von Umweltauswirkungen, § 4c BauGB und
• einer entsprechenden zusammenfassenden Umwelterklärung, §

10 Abs. 4 BauGB
abgesehen. Gleichzeitig wird die Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB
beschlossen.
Erklärung gemäß § 2 Erklärung gemäß § 2 Erklärung gemäß § 2 Erklärung gemäß § 2 Erklärung gemäß § 2 AbsAbsAbsAbsAbs..... 3 der  3 der  3 der  3 der  3 der VVVVVerordnung über die öffentlicheerordnung über die öffentlicheerordnung über die öffentlicheerordnung über die öffentlicheerordnung über die öffentliche
Bekanntmachung von kommunalem OrtsrechtBekanntmachung von kommunalem OrtsrechtBekanntmachung von kommunalem OrtsrechtBekanntmachung von kommunalem OrtsrechtBekanntmachung von kommunalem Ortsrecht
Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Sevelen Nr. 23 -

Schanzstraße - für den Bereich „Schanzstraße 14“ (Heesenhof) - 1.
Änderung im Bereich „An der Isidorkapelle“ wurde durch den Rat der
Gemeinde Issum am 27.09.2022 gefasst.
Es wird hiermit gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffentliche
Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsver-
ordnung) vom 26.08.1999 -GV.NRW 2023, zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 05.11.2015 (GV. NRW. S. 741) bestätigt, dass der Wort-
laut des Aufstellungsbeschlusses mit dem Beschluss des Rates der
Gemeinde Issum vom 26.02.2019 übereinstimmt und dass verfahrens-
gemäß die Bestimmungen des § 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntmachungs-
verordnung beachtet worden sind.
BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Sevelen Nr. 23 -
Schanzstraße - für den Bereich „Schanzstraße 14“ (Heesenhof) - 1.
Änderung im Bereich „An der Isidorkapelle“ vom 27.09.2022 wird
hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) in der zurzeit geltenden
Fassung wird auf folgende Rechtsfolgen hingewiesen:
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes
kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeige-
verfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der
Flächennut-
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet
oder

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde
vorher gerügt
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden,
die den Mangel ergibt.

Der Änderungsbereich liegt im Ortsteil Sevelen und betrifft die Flur-
stücke 662 und 663 in der Flur 12, Gemarkung Sevelen. Die Größe des
Änderungsgebietes beträgt ca. 1.153 m².
Der Änderungsbereich stellt sich ungenutzt als Siedlungsbrache dar
und ist umgeben von Wohnbebauung. Ziel der Planung ist es die
zurzeit festgesetzte private Grünfläche mit Zweckbestimmung „Gar-
ten“ in eine Wohnbaufläche geändert, um somit einen Lückenschluss
in der Bebauung zu erwirken. Die Festsetzungen werden vom Allge-
meinen Wohngebiet östlich der Straße „An der Isidorkapelle über-
nommen.
Gleichzeitig mit der Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
wird auf die vom Rat am 27.09.2022 beschlossene Offenlage gemäß §
3 Abs. 2 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23. September 2004 (BGBl. I. S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im
Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der
Stadt vom 04.05.2017 (BGBl I S. 1057) hingewiesen, mit der den
Bürgern allgemein Gelegenheit gegeben wird, sich zum Bebauungs-
planentwurf zu äußern.
Der Bebauungsplanentwurf nebst Begründung liegt zu diesem Zweck
in der Zeit vom 05.12.2022 bis einschließlich 08.01.2023 bei der
Gemeindeverwaltung Issum, Herrlichkeit 7-9, Zimmer 111, an den
Tagen von montags bis donnerstags in der Zeit von 08.30 Uhr bis 12.30
Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr und freitags von 08.30 Uhr bis
12.30 Uhr zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Daniel Burghardt 02835/1054 daniel.burghardt@issum.de
Während dieser Zeit können die vorgenannten Unterlagen ebenfalls
auf der Internetseite der Gemeinde Issum unter www.issum.de/de/
inhalt/bebauungsplaene-verfahren-laufend sowie https://www.issum.de/
service-verwaltung/amtliche-bekanntmachungen eingesehen werden.
Anregungen können während der Auslegungsfrist schriftlich oder zur
Niederschrift vorgebracht werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der Ausle-
gungsfrist abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht

abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bau-
leitplan unberücksichtigt bleiben können.
Mit Verweis auf das Datenschutzgesetz wird darauf aufmerksam ge-
macht, dass die Namen der Einsender von Stellungnahmen in den
Vorlagen für die öffentliche Sitzung des Rates und des Ausschusses
aufgeführt werden, soweit dieses die Einsender nicht ausdrücklich
verweigern.
Zu dieser amtlichen Bekanntmachung gehören ein Übersichtsplan
sowie eine verkleinerte Darstellung des Bebauungsplanentwurfes, die
nachstehend abgedruckt sind.
Issum, 17.11.2022
Der Bürgermeister
Brüx
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127 Jahre Comics
Comicsammlung im Issumer His-Törchen
Es wird bunt im Issumer His-Tör-
chen. Ab dem 27. November wird
die große Comicsammlung von
Lothar Pekx in den Ausstellungs-
räumen gezeigt.
Der Issumer sammelt seit 50 Jah-
ren Comics aller Art. Seine Faszi-
nation für die bunten Heftchen,
Bücher und Alben begann schon
in seiner Jugend. Daraus ist eine
Sammlung entstanden, die sich
im wahrsten Sinne des Wortes
„sehen lassen“ kann. Es sind
inzwischen ca. 22.000 verschie-
dene Exemplare - von den Dop-
pelten gar nicht zu sprechen.
Die als „Comics“ definierten Bil-
derfolgen gibt es seit ca. 127 Jah-
ren, manche Experten meinen, sie
seien noch 2 bis 3 Jahre älter.
Dabei sind die jedem bekannten
Geschichten von Mickey Maus,
Lucky Luke oder Asterix und Obe-
lix nur ein geringer Teil der Samm-
lung. Es gibt wohl kein Thema,
was nicht irgendwann als Bilder-
geschichte verarbeitet wurde.
Nicht überraschend, waren doch
die kleinen Zeichnungen histo-
risch eher für Erwachsene als für

Kinder gedacht.
Zu weiteren Erläuterungen und
zur Beantwortung von etwaigen
Fragen steht der Sammler persön-
lich jeden Sonntag während der
Öffnungszeiten der Ausstellung
von 15:00 - 17:00 Uhr oder nach
vorheriger Terminabsprache auch
zu anderen Zeiten zur Verfügung.
Die bunten Hefte werden in Iss-
ums His-Törchen zu sehen sein.
Zur Eröffnung am Sonntag, den
27. November 2022, um 11 Uhr
sind alle Interessierten herzlich
eingeladen. Die Ausstellung läuft
bis zum 26. Februar 2023. Der Ein-
tritt ist frei, Führungen sind nach
Absprache möglich.
Weitere Infos:Weitere Infos:Weitere Infos:Weitere Infos:Weitere Infos:
Gemeinde Issum: His-TörchenGemeinde Issum: His-TörchenGemeinde Issum: His-TörchenGemeinde Issum: His-TörchenGemeinde Issum: His-Törchen
Herrlichkeit 7 - 9
47661 Issum
T. 02835 - 1024
E-mail: touristik@issum.de
Öffnungszeiten der Öffnungszeiten der Öffnungszeiten der Öffnungszeiten der Öffnungszeiten der Ausstellung:Ausstellung:Ausstellung:Ausstellung:Ausstellung:
Dienstag bis Donnerstag von 8.30 bis
12.30 Uhr und 14.00 bis 15.30 Uhr
Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr
Sonntag von 15.00 bis 17.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Klimaschutz in der
Gemeinde Issum
Seit einiger Zeit beschäftigt die
Gemeinde Issum sich intensiv mit
dem Thema Klimaschutz. Unter
anderem wurde ein Klimaschutz-
beauftragter eingestellt, eine Fo-
kusberatung ging an den Start,
erste Initiativen wurden ergriffen
und ein Klima-Workshop gemein-
sam mit der Politik fand statt.
Anfang 2022 wurde Herr Daniel
Burghard als Beauftragter für Kli-
maschutz und Umwelt eingestellt.
Mit ihm hat die Gemeinde Issum
einen konkreten Ansprechpartner
rund um das umfangreiche Thema
„Klimaschutz“ gewonnen.
Im Frühjahr konnte durch Förder-
mittel der Kommunalrichtlinie mit
einer Fokusberatung begonnen
werden. Die Fokusberatung stellt
den systematischen Einstieg in
das Thema Klimaschutz dar. Sie
hilft vor allem kleinen Kommunen
dabei, das Thema strukturiert an-
zugehen. Im Rahmen dieser Fo-
kusberatung steht das Büro Wert-

sicht aus Aachen der Gemeinde
Issum beratend zur Seite.
In einem Auftaktgespräch im Mai
2022 konnte von Herrn Burghardt
und dem Büro Wertsicht ein
Grundstein gelegt werden. Die da-
rauffolgenden Monate wurde der
aktuelle Stand der Gemeinde Is-
sum im Bereich Klimaschutz er-
mittelt. Auch einzelne Initiativen
konnten ergriffen werden.
Im Rahmen eines „Klima-Work-
shop“ informierte die Gemeinde
Issum die Politik am 22. Oktober
2022 über die Arbeit der vergan-
genen Monate und mögliche Per-
spektiven. Im Anschluss folgte
eine Diskussion, Ideen wurden
ausgetauscht und Inhalte ergänzt.
Zur Entwicklung eines konkreten
Plans konnten Handlungsfelder
priorisiert und Leitsätze formuliert
werden.
Weitere Berichte an die Politik
sowie die Einbindung der Öffent-
lichkeit sind geplant.
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Bewerbungsfrist für die
Europawochen 2023 startet:
Europaminister Liminski: Mitmachen beim EUpdate!

Kennenlerngespräch
mit der neuen
Geschäftsführerin
der Wirtschaftsförderung
Kreis Kleve

Der Minister für Bundes- und Eu-
ropaangelegenheiten, Internatio-
nales sowie Medien und Chef der
Staatskanzlei teilt mit:
Kommunen, Vereine, Verbände,
Schulen, Hochschulen, Einrichtun-
gen und Institutionen in Nord-
rhein-Westfalen sind zu den Eu-
ropawochen aufgerufen, kreative
Ideen zu entwickeln, die Europa
moderner und digitaler machen.
Prämierte Projekte erhalten bis
zu 3.000 Euro.
Das Motto 2023 lautet „EUpdate
- Leben und Lernen in Europa“.
Gesucht werden Projekte, die sich
mit den Fragestellungen „Die EU
und die digitale Arbeits- und Bil-
dungswelt: Wie leben und lernen
wir im Europa von morgen?“,
„Mobil in Europa: Wie kann die
EU attraktiver für Fachkräfte wer-

den? Wo und wie möchtest du in
Europa arbeiten?“ und „Bildung
europaweit: Wie kann die EU le-
benslanges Lernen fördern?“ aus-
einandersetzen. Für den Wettbe-
werb in Frage kommen Projekte,
die einer möglichst großen Zahl
von Menschen zugänglich sind,
eine große öffentliche Resonanz
erfahren und in den Europawo-
chen vom 30. April bis 31. Mai
2023 in Nordrhein-Westfalen
stattfinden.
Europaminister Nathanael Li-
minski: „Wir nutzen die Chancen
der Digitalisierung, weil wir über-
zeugt sind, dass sie das Leben
der Menschen besser machen
kann. Social Media, Smart Home
und digitale Gesundheitsanwen-
dungen gehören schon lange zu
unserem Alltag. Jeder kann einen

Beitrag leisten, mit intelligenten
Ideen und innovativen Projekten
Europa erleb- und erfahrbar zu
machen. Der Austausch im Klei-
nen hilft Klischees abzubauen,
Verständnis füreinander zu schaf-
fen und Brücken zu bauen. Die
Europawochen sollen dazu anre-
gen, Ideen, Wünsche und neue
Lösungen zu finden, wie wir ein
digitales Update der EU gestalten
können. Ich freue mich auf viele
kluge Beiträge für ein EUpdate!“
Die traditionelle Europawoche fin-
det jährlich bundesweit rund um
den 9. Mai statt, dem Europatag
der Europäischen Union. Diesen
besonderen Tag würdigt der Euro-
paminister des Landes Nordrhein-
Westfalen mit der Förderung von
Workshops, Seminaren, Tagun-
gen, Konferenzen, Lesungen, Ge-

sprächsrunden und anderen inno-
vativen Projekten zur Auseinan-
dersetzung mit Europa und der
Europäischen Union. Ziel der Eu-
ropawochen ist es, die Bedeutung
Europas für die Bürgerinnen und
Bürger in allen Lebensbereichen
hervorzuheben. Ab 2023 wird der
Zeitraum bundesweit auf mehre-
re Europawochen im gesamten
Monat Mai ausgeweitet.
Einsendeschluss für die Bewer-
bungen zum Wettbewerb ist der
22. Januar 2023. Die Teilnahme-
bedingungen, die Bewerbungsun-
terlagen so wie weiterführende
Informationen finden Sie unter:
https://mbei.nrw/de/europawo-
che. Bei Bürgeranfragen wenden
Sie sich bitte an: Telefon 0211
837-1001.

Entsorgungstermine im Dezember 2022

Bürgermeister Clemens Brüx, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförde-Bürgermeister Clemens Brüx, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförde-Bürgermeister Clemens Brüx, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförde-Bürgermeister Clemens Brüx, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförde-Bürgermeister Clemens Brüx, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförde-
rung Kreis Kleve, Brigitte Jansen und Wirtschaftsförderer der Gemeinderung Kreis Kleve, Brigitte Jansen und Wirtschaftsförderer der Gemeinderung Kreis Kleve, Brigitte Jansen und Wirtschaftsförderer der Gemeinderung Kreis Kleve, Brigitte Jansen und Wirtschaftsförderer der Gemeinderung Kreis Kleve, Brigitte Jansen und Wirtschaftsförderer der Gemeinde
Issum, Franz-Josef HülsIssum, Franz-Josef HülsIssum, Franz-Josef HülsIssum, Franz-Josef HülsIssum, Franz-Josef Hüls

Dienstag 06.12.22 Gelbe Tonne und gelber Sack
Montag 12.12.22 Restmülltonne
Mittwoch 14.12.22 Papiertonne Bezirk 1
Freitag 16.12.22 Biotonne
Freitag 16.12.22 Glas im Bezirk 1
Dienstag 27.12.22 Restmülltonne
Donnerstag 29.12.22 Papiertonne Bezirk 2
Samstag 31.12.22 Glas im Bezirk 2
GroßcontainerGroßcontainerGroßcontainerGroßcontainerGroßcontainer
Montag 05.12.22 wöchentliche Restmüll-Container
Montag 12.12.22 wöchentliche Restmüll-Container, 14-tägliche Restmüll-

Container
Mittwoch 14.12.22 Papier-Container monatlich im Bezirk 1
Mittwoch 14.12.22 Papier-Container 14 täglich im Bezirk 1-2
Montag 19.12.22 wöchentliche Restmüll-Container
Dienstag 27.12.22 wöchentliche Restmüll-Container,
14-tägliche Restmüll-
Container
Mittwoch 29.12.22 Papier-Container monatlich im Bezirk 2
Mittwoch 29.12.22 Papier-Container 14 täglich im Bezirk 1-2
Bitte entnehmen Sie die Bezirkszuordnung (1 oder 2) Ihrem Abfallka-
lender.

Brigitte Jansen, die neue Ge-
schäftsführerin der Wirtschaftsför-
derung Kreis Kleve, war zu Be-
such in Issum.
Am 15. November 2022 fand ein
erstes Kennenlerngespräch mit
dem Bürgermeister und der Ver-
waltung im Rathaus der Gemein-
de Issum statt.
Anwesend waren der Fachbe-
reichsleiter Zentrale Dienste und
Finanzen, Herr Alexander Alberts,
der Fachbereichsleiter Bauen,

Planen, Wohnen und Grünflächen,
Herr Thomas Schwolow, der Wirt-
schaftsförderer der Gemeinde Is-
sum, Herr Franz-Josef Hüls, und
die Touristikfachkraft, Frau Vera
Nabbefeld.
Das Hauptthema in diesem ers-
ten Treffen war in erster Linie der
Austausch über die zukünftige
Zusammenarbeit. Die Gemeinde
Issum freut sich auf ein freundli-
ches Miteinander und viele tolle
Projekte.
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Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Kleve appellieren
an alle von Gewalt betroffenen Frauen im Kreis Kleve:
„Habt den Mut und brecht Euer Schweigen“
Den Internationalen Tag gegen
Gewalt an Frauen nehmen die
Gleichstellungsbeauftragten im
Kreis Kleve auch in diesem Jahr
zum Anlass, das Thema in den Fo-
kus der Öffentlichkeit zu tragen
und mit ihren Aktionen Flagge
gegen Gewalt zu zeigen.
Es ist eine erschreckende Wahr-
heit: In Deutschland erlebt jede
dritte  Frau - unabhängig von so-
zialer Herkunft, Bildung, Alter und
Aussehen - mindestens einmal in
ihrem Leben Gewalt und zwar
nicht auf dunkler Straße von frem-
den Tätern, sondern von Män-
nern, die sie kennen oder mit de-
nen sie in häuslicher Gemein-
schaft leben. Gewalt zeigt sich in
vielen Facetten: Körperliche und
seelische Verletzungen, sexuelle
Belästigung, Vergewaltigung, Be-
schimpfung, Bedrohung, Demüti-
gung, Schläge, Mobbing, Cyberm-
obbing, Stalking um nur einige zu
nennen. Die Scham bei vielen be-
troffenen Frauen ist groß und vie-
len fehlt oftmals der Mut, sich
Hilfe und Unterstützung zu holen.
Aber nur so kann die physische
und psychische Gewaltspirale
durchbrochen und die Gewalter-
fahrung bewältigt werden.
Hier möchten die Gleichstellungs-
beauftragten ansetzen und ste-
hen an ihrem Aktionsstand am 30.
November 2022 von 10:00 bis
12:00 Uhr auf dem Geistmarkt in

Emmerich für Gespräche rund um
das Thema Gewalt für alle Betrof-
fenen und Interessierte zur Verfü-
gung. Ihnen zur Seite stehen Be-
raterinnen und Berater vom Op-
ferschutz der Kreispolizeibehörde
Kleve, dem Frauenhaus AWO
Kreisverband Kleve e.V., der Frau-
enberatungsstelle Impuls und der
Fachberatungsstelle vom Sozial-
dienst katholischer Frauen e.V. im
Kreis Kleve. Darüber hinaus bie-
ten die kommunalen Gleichstel-
lungsbeauftragten in der Woche
vom 28.11. bis 02.12.2022 eine
Telefonberatungsaktion mit den
fachkundigen Vertreterinnen und

Vertretern der vorgenannten In-
stitutionen an. Diese werden mit
ihrer Fachkunde, Beratungskom-
petenz und viel Einfühlungsvermö-
gen Wege aus der Gewalt aufzei-
gen. Die Anrufe werden selbstver-
ständlich vertraulich behandelt.
Den Anfang macht am Montag,
den 28.11.2022 von 09:00 bis
17:00 der AWO Kreisverband Kle-
ve e.V.- Frauenhaus Kleve. Am
Dienstag, den 29.11.2022 steht
der Sozialdienst katholischer
Frauen e.V. im Kreis Kleve in der
Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr für
eine Beratung zur Verfügung.
Am Mittwoch, den 30.11.2022 von

09:00 bis 17:00 Uhr schließt sich
der Caritasverband Kleve an. Am
Donnerstag, den 01.12.2022 steht
die Frauenberatungsstelle Impuls
von 10:00 bis 16:00 Uhr Rede und
Antwort. Den Abschluss der Tele-
fonaktion bildet am Freitag, den
02.12.2022 der Opferschutzbeauf-
tragte der Kreispolizeibehörde
Kleve, der von 09:00 bis 17:00
Uhr als Ansprechpartner zu errei-
chen ist. Für die Telefonaktion ist
zu den o.g. Tagen und Zeitfens-
tern die folgende einheitliche Hot-Hot-Hot-Hot-Hot-
linelinelinelineline aktiv geschaltet: 02821 8502821 8502821 8502821 8502821 85
7840.7840.7840.7840.7840. Die Gleichstellungsbeauf-
tragten rufen alle Betroffene dazu
auf, die Hemmschwelle zu über-
winden und die Beratungsange-
bote anzunehmen. Es werden alle
Betroffenen aufgerufen, ihr
Schweigen zu brechen und sich
Hilfe und Unterstützung zu holen.
Darüber hinaus unterstützen die
kommunalen Gleichstellungsbe-
auftragten auch die vom Zonta
Club Niederrhein initiierte Aktion
„Orange your city“, die mit der
symbolischen Farbe Orange an
Gebäuden und Fenstern auf Ge-
walt an Frauen und Mädchen auf-
merksam macht. An vielen Rat-
häusern im Kreis Kleve wird
zudem rund um den Internationa-
len Tag gegen Gewalt die orange-
farbene Fahne gehisst, als Sym-
bol für eine Zukunft ohne Gewalt
gegen Frauen.

Rufnummern
in der Gemeinde Issum

Wochenmärkte
in der Gemeinde Issum

Gemeindeverwaltung Issum, Herr-
lichkeit 7-9, Issum Tel.02835/10-0
Altenheim St. Antonius, Büllen-
str. 1, Sevelen
Tel. 02835/44650
Hubertus- Apotheke, Kirchplatz 2,
Sevelen
Tel.02835/5250
Apotheke zur Herrlichkeit,
Vogt-von-Belle-Platz 6, Issum
Tel. 02835/4488050
Bürgerhaus Sevelen, Dorfstr. 55,
Sevelen
Tel. 02835/5077
Brüder-Grimm-Schule, Neustr. 37,
Issum
Tel. 02835/2382
St. Nikolaus-Schule, Weseler Str.

52, Issum
Tel. 02835/2866
Multifunktionale Begegnungs-
stätte, Vogt-von-Belle-Platz 11,
Issum
Tel. 02835/4109
Polizeistation Issum, Herrlichkeit,
Issum
Tel. 02835/10-61 o. 02835/2222
„Servicestelle“ der Gemeinde Is-
sum
Tel. 02835/10-91
Spaßbad Hexenland,
Schepersdyck 1, Sevelen
Tel. 02835/5800
Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz
12, Issum
Tel. 02835/2634

Besondere Sprechstunden
der Verwaltung
Vom 01.12.2022 bis 31.12.2022Vom 01.12.2022 bis 31.12.2022Vom 01.12.2022 bis 31.12.2022Vom 01.12.2022 bis 31.12.2022Vom 01.12.2022 bis 31.12.2022
Im Dezember findet keine Sprech-
stunde des Bürgermeisters auf
den Wochenmärkten statt.*)
Samstag 10.12.2022 10.00 - 12.00
Uhr Bürgerbüro Rathaus Issum, Zim-
mer 12 Tel. 1018(nur mit Termin)
*) weitere Gespräche mit dem Bür-
germeister sind nach telefonischer

Vereinbarung, Telefon 10-40, mög-
lich. Bitte beachten Sie, dass der
Besuch im Rathaus ohne Wartezei-
ten weiterhin mit Terminvereinba-
rung möglich ist: - Link zur Online-
Terminvergabe: https://tevis.krzn.de/
tevisweb620/ - Terminvereinbarung
telefonisch oder per E-Mail direkt
beim zuständigen Sachbearbeiter

Mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.00
Uhr auf dem Kirchplatz in Sevelen
Donnerstags von 8.00 Uhr bis

12.00 Uhr auf dem Platz
„ An de Pomp“
in Issum
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Kurzbericht über die Sitzung des Haupt- und
Finanzausschusses der Gemeinde Issum am 15.11.2022

NABU-Ortsgruppe Issum
gewinnt Westenergie Klimaschutzpreis

Standesamtliche
Mitteilungen
Sterbefälle:Sterbefälle:Sterbefälle:Sterbefälle:Sterbefälle:
in Issum:
15.11.2022 Werner Flöcklbauer,
Issum-Sevelen, Hoerstgener Stra-
ße 28
(83 Jahre)

Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher Öffentlicher TTTTTeileileileileil
Beschluss des Gleichstellungsplanes 2023 - 2026Beschluss des Gleichstellungsplanes 2023 - 2026Beschluss des Gleichstellungsplanes 2023 - 2026Beschluss des Gleichstellungsplanes 2023 - 2026Beschluss des Gleichstellungsplanes 2023 - 2026
Dem Rat wird empfohlen, den Gleichstellungsplan für den Zeitraum
2023 - 2026 zu beschließen.
Dem Rat wird empfohlen, folgende Satzungen und Gebührenbedarfs-Dem Rat wird empfohlen, folgende Satzungen und Gebührenbedarfs-Dem Rat wird empfohlen, folgende Satzungen und Gebührenbedarfs-Dem Rat wird empfohlen, folgende Satzungen und Gebührenbedarfs-Dem Rat wird empfohlen, folgende Satzungen und Gebührenbedarfs-
berechnungen zu beschließen:berechnungen zu beschließen:berechnungen zu beschließen:berechnungen zu beschließen:berechnungen zu beschließen:
• Gebührenberechnung für die Inanspruchnahme der Anlagen und

Einrichtungen der Kommunalfriedhöfe
• Satzung zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung
• Gebührenbedarfsberechnung Straßenreinigung
• Satzung zur Änderung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
• Gebührenbedarfsberechnung Abfall
• Satzung zur Änderung der Abfallentsorgungsgebührensatzung
• Gebührenbedarfsberechnung für die Abwasserbeseitigung
• Gebührenbedarfsberechnung und Festsetzung der Entsorgungs-

gebühren für Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben
• Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträ-

gen und Gebühren sowie Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse
zur Abwasserbeseitigungssatzung in der Gemeinde Issum

• Gebührenbedarfsberechnung für die Umlage des Aufwandes zur
Gewässerunterhaltung

• Satzung zur Änderung der Satzung zur Umlage der Kosten der Gewäs-
serunterhaltung gemäß § 64 LWG NRW der Gemeinde Issum

Unterbringung von Geflüchteten in der Gemeinde IssumUnterbringung von Geflüchteten in der Gemeinde IssumUnterbringung von Geflüchteten in der Gemeinde IssumUnterbringung von Geflüchteten in der Gemeinde IssumUnterbringung von Geflüchteten in der Gemeinde Issum
Die Mitteilungsvorlage wird zur Kenntnis genommen.

EnergiemangellageEnergiemangellageEnergiemangellageEnergiemangellageEnergiemangellage
Die Mitteilungsvorlage wird zur Kenntnis genommen.
Stellenplan 2023Stellenplan 2023Stellenplan 2023Stellenplan 2023Stellenplan 2023
Der Stellenplan 2023 wird wie vorgeschlagen beschlossen:
• Eine 0,5-Stelle in Entgeltgruppe 11 wird gestrichen.
• Eine 1,0-Stelle wird in Entgeltgruppe 9b eingerichtet.
• Zwei Stellen werden von Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 9a

höhergruppiert.
• Eine 0,5-Stelle wird von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 8

höhergruppiert.
• Eine 1,0-Stelle wird von Entgeltgruppe 4 nach Entgeltgruppe 5

höhergruppiert.
• Eine 0,38-Stelle (15 Wochenstunden) wird in Entgeltgruppe 4 be-

fristet bis zum 31.12.2024 eingerichtet. Es wird ein entsprechen-
der Stellenplanvermerk „KW“ in Entgeltgruppe 4 eingetragen.

Beratung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltspla-Beratung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltspla-Beratung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltspla-Beratung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltspla-Beratung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltspla-
nes 2023nes 2023nes 2023nes 2023nes 2023
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, die Haushaltssat-
zung 2023 unter Einarbeitung der Veränderungsliste zu beschließen.

Nicht öffentlicher Nicht öffentlicher Nicht öffentlicher Nicht öffentlicher Nicht öffentlicher TTTTTeileileileileil
Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der Bericht der WirtschaftsförderungWirtschaftsförderungWirtschaftsförderungWirtschaftsförderungWirtschaftsförderung
Es wird über aktuelle Maßnahmen im Bereich der Wirtschaftsförde-
rung berichtet.

Die NABU-Ortsgruppe Issum hat
den ersten Platz beim Westener-
gie Klimaschutzpreis gewonnen.
Damit sicherte sich der Natur-
schutzbund ein Preisgeld in Höhe
von 1.000 Euro.
Die NABU setzt sich bereits seit
vielen Jahren aktiv für den nach-
haltigen und umweltschonenden
Umgang mit der Natur ein. Dazu
tragen Aktivitäten bei wie

beispielsweise das Pflegen von
Wildwiesen, Kopfweiden sowie
Nistkästen von Tieren und Insek-
ten aller Art. Diese Arbeiten wer-
den von einer Jugendgruppe tat-
kräftig unterstützt. Mit dem Preis-
geld möchte die Ortsgruppe drin-
gend benötigtes Arbeits- und Ver-
brauchsmaterial sowie neue Nist-
kästen finanzieren. Hat das
vielleicht auch Ihr Interesse ge-

weckt? Die NABU freut sich na-
türlich immer über neue Mitglie-
der und mögliche Nachfolger.
Bürgermeister Clemens Brüx er-
läutert: „Die NABU-Ortsgruppe
Issum leistet mit Ihrer Arbeit ei-
nen wichtigen Beitrag zum Kli-
ma- und Umweltschutz in unserer
Kommune. Umso erfreulicher ist
es dieses Engagement gemein-
sam mit Westenergie zu würdi-
gen und auszuzeichnen. Wir gra-
tulieren den Gewinnerinnen und
Gewinnern und freuen uns auf die
Bewerbungen im kommenden
Jahr.“ Westenergie-Kommunalma-
nager Frithjof Gerstner erklärt:
„Wir freuen uns, dass wir das Um-
weltbewusstsein in unseren Part-
nerkommunen mit dem Westen-
ergie Klimaschutzpreis fördern
und unterstützen können. Wir gra-
tulieren den Gewinnerinnen und
Gewinnern zur Auszeichnung und
hoffen, dass wir das klimaschüt-
zende Engagement mit dem Preis-
geld weiter fördern können.“
Den regionalen Umwelt- und Kli-
maschutz stärken und vorantrei-
ben - das ist die Idee hinter dem
Westenergie Klimaschutzpreis.

Gemeinsam mit der Gemeinde Is-
sum möchte der Energiedienst-
leister und Infrastrukturanbieter
Westenergie das Engagement von
Bürgerinnen und Bürgern sowie
Gewerbetreibenden würdigen.
Und bewerben lohnt sich: Zu ge-
winnen gibt es ein Preisgeld in
Höhe von 1.000 Euro. Die Gewin-
nenden ermittelt eine Jury aus
Vertretenden der Kommune und
Westenergie. Und das Besonde-
re: Keiner der Bewerbenden geht
leer aus. Reicht es nicht für eine
Auszeichnung, gibt es einen Sach-
preis. Weitere Informationen zum
Westenergie Klimaschutzpreis
unter https://
www.westenergie.de/klima
schutzpreis.
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25. November25. November25. November25. November25. November
Galenus Galenus Galenus Galenus Galenus ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Markt 36, 47608 Geldern
Tel.: 02831/5376
Barbara-ApothekeBarbara-ApothekeBarbara-ApothekeBarbara-ApothekeBarbara-Apotheke
Borther Str. 225, 47495 Rheinberg (Borth / Barbara Apotheke)
Tel.: 02802/1515
Stern-ApothekeStern-ApothekeStern-ApothekeStern-ApothekeStern-Apotheke
Annastr. 23, 47623 Kevelaer
Tel.: 02832/5187
Skarabäus-ApothekeSkarabäus-ApothekeSkarabäus-ApothekeSkarabäus-ApothekeSkarabäus-Apotheke
Niederrheinallee 83, 47506 Neukirchen-Vluyn
Tel.: 02845/4000

26. November26. November26. November26. November26. November
DrDrDrDrDrachen achen achen achen achen ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Issumer Str. 73, 47608 Geldern
Tel.: 02831/6979
FFFFFriedrich riedrich riedrich riedrich riedrich ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Friedrichstr. 14, 47475 Kamp-Lintfort
Tel.: 02842/5342
Dom-ApothekeDom-ApothekeDom-ApothekeDom-ApothekeDom-Apotheke
Kurfuerstenstr. 10, 46509 Xanten
Tel.: 02801/3242

27. November27. November27. November27. November27. November
Gelderland-Apotheke-CuypersGelderland-Apotheke-CuypersGelderland-Apotheke-CuypersGelderland-Apotheke-CuypersGelderland-Apotheke-Cuypers
Clemensstraße 4, 47608 Geldern
Tel.: 02831/9760255
AdlerAdlerAdlerAdlerAdler-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Burgstr. 14-16, 46519 Alpen
Tel.: 02802/2170
Löwen-ApothekeLöwen-ApothekeLöwen-ApothekeLöwen-ApothekeLöwen-Apotheke
Hochstr. 99, 47647 Kerken (Aldekerk)
Tel.: 02833/4406

28. November28. November28. November28. November28. November
Barbara-ApothekeBarbara-ApothekeBarbara-ApothekeBarbara-ApothekeBarbara-Apotheke
Annastr. 1, 47608 Geldern
Tel.: 02831/87277
Harmonia Harmonia Harmonia Harmonia Harmonia ApothekApothekApothekApothekApotheke im reale im reale im reale im reale im real
Moerser Str. 221, 47475 Kamp Lintfort
Tel.: 02842/908130
Apotheke am DombogenApotheke am DombogenApotheke am DombogenApotheke am DombogenApotheke am Dombogen
Lüttinger Str. 25, 46509 Xanten
Tel.: 02801/4455

29. November29. November29. November29. November29. November
Urbanus-ApothekeUrbanus-ApothekeUrbanus-ApothekeUrbanus-ApothekeUrbanus-Apotheke
Hauptstr. 6, 47626 Kevelaer (Winnekendonk)
Tel.: 02832/8410
Hirsch-ApothekeHirsch-ApothekeHirsch-ApothekeHirsch-ApothekeHirsch-Apotheke
Auguststr. 45, 47475 Kamp-Lintfort
Tel.: 02842/10433

30. November30. November30. November30. November30. November
VVVVViktoriktoriktoriktoriktor-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Viktorstr. 15, 46509 Xanten
Tel.: 02801/1233

1. Dezember1. Dezember1. Dezember1. Dezember1. Dezember
Burg-ApothekeBurg-ApothekeBurg-ApothekeBurg-ApothekeBurg-Apotheke
Lindenallee 8, 46519 Alpen
Tel.: 02802/1414
Rathaus-ApothekeRathaus-ApothekeRathaus-ApothekeRathaus-ApothekeRathaus-Apotheke
Busmannstr. 58, 47623 Kevelaer
Tel.: 02832/5295

Lavendel-ApothekeLavendel-ApothekeLavendel-ApothekeLavendel-ApothekeLavendel-Apotheke
Hochstr. 5, 47506 Neukirchen-Vluyn
Tel.: 02845/3002
AdlerAdlerAdlerAdlerAdler-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Kuhstr. 19, 47495 Rheinberg (Orsoy)
Tel.: 02844/1353

Örtliche Notdienste
Wasserwerk / GasversorgungWasserwerk / GasversorgungWasserwerk / GasversorgungWasserwerk / GasversorgungWasserwerk / Gasversorgung
02835 / 4489994
Störungsstelle RWEStörungsstelle RWEStörungsstelle RWEStörungsstelle RWEStörungsstelle RWE
0800 4112244
GefahrenabwehrGefahrenabwehrGefahrenabwehrGefahrenabwehrGefahrenabwehr
Sofortige Unterbringung, Kata-
strophenschutz, Munitionsfunde,
Gewässerschäden durch Öl, Gift-
unfälle, u. a. während der Dienst-
zeiten
02835 - 10 16
Bereitschaftsdienst für Aufgaben
der Gefahrenabwehr außerhalb
der Dienstzeiten
0173 2668400
Bitte rufen Sie nur in dringenden
Fällen der Gefahrenabwehr an,
wenn die Dringlichkeit nicht bis

zu den Dienststunden der Verwal-
tung aufgeschoben werden kann.
UmwelttelefonUmwelttelefonUmwelttelefonUmwelttelefonUmwelttelefon
02835 - 10 16
Straßenbeleuchtung/Störungs-Straßenbeleuchtung/Störungs-Straßenbeleuchtung/Störungs-Straßenbeleuchtung/Störungs-Straßenbeleuchtung/Störungs-
meldungmeldungmeldungmeldungmeldung
02835 - 10 52
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Evangelische
Kirchengemeinde
Hoerstgen
Gemeindehaus Sevelen, Rheurdter Straße 42
Sonntag, 27. November -Sonntag, 27. November -Sonntag, 27. November -Sonntag, 27. November -Sonntag, 27. November -
1.1.1.1.1.     AdventAdventAdventAdventAdvent
9.15 Uhr - Gottesdienst, Kirche
Hoerstgen, Dorfstraße 24, Pfarrer
Maser
10.30 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl, Kirche Rheurdt. Kirch-
straße 44, Pfarrer Maser
dienstagsdienstagsdienstagsdienstagsdienstags 9.30 Uhr - evangelischer
Gottesdienst in der Kapelle des
Antoniushauses, Büllenstraße 1
Evangelische öffentliche Büche-Evangelische öffentliche Büche-Evangelische öffentliche Büche-Evangelische öffentliche Büche-Evangelische öffentliche Büche-
reireireireirei im Gemeindehaus Sevelen,
Rheurdter Straße 42, geöffnet
dienstags von 16 bis 17.30 Uhr
oder „mal zwischendurch“ nach
Vereinbarung. Auch das Angebot
„Büchertasche“ besteht weiter:

Lesestoff auf Bestellung oder
Empfehlung, zugestellt oder zur
Abholung im Gemeindehaus. An-
sprechbereit: Karin und Jörg Heil,
02835-5662
Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch, 30. 30. 30. 30. 30. November November November November November,,,,, 15 Uhr 15 Uhr 15 Uhr 15 Uhr 15 Uhr
Adventsfeier der Älteren (ab 75
Jahre) im Gemeindehaus Rheurd-
ter Straße 42. Einladungen wur-
den versandt und liegen im Ge-
meindehaus aus. Um Anmeldung
wird gebeten.
Café Café Café Café Café WWWWWelcomeelcomeelcomeelcomeelcome der Flüchtlingshil-
fe Sevelen: jeden Donnerstag ab
15.30 Uhr im evangelischen Ge-
meindehaus Sevelen, Rheurdter
Straße 42. Treffpunkt für geflüch-
tete Menschen und ihre Helfer-

Evangelische Kirchengemeinde Issum

innen und Helfer.....
Kirchlicher UnterrichtKirchlicher UnterrichtKirchlicher UnterrichtKirchlicher UnterrichtKirchlicher Unterricht
Konfikids freitags, 15 Uhr, Gemein-
dehaus Hoerstgen, Dorfstraße 7
Konfis freitags, 16 Uhr, Gemein-
dezentrum Rheurdt
Sonntag, 4. Dezember -Sonntag, 4. Dezember -Sonntag, 4. Dezember -Sonntag, 4. Dezember -Sonntag, 4. Dezember -

2.2.2.2.2.     AdventAdventAdventAdventAdvent
9.15 Uhr - Gottesdienst mit Abend-
mahl, Kirche Hoerstgen, Dorfstra-
ße 24, Pfarrer Maser
10.30 Uhr - Gottesdienst mit
Abendmahl, Kirche Sevelen, Kirch-
straße 42, Pfarrer Maser

Wochenspruch für die kommende
Woche:
„Siehe, dein König kommt zu dir,
ein Gerechter und ein Helfer.“
(Sach 9,9a)
Herzliche Einladung zu folgenden
Gottesdiensten und Veranstaltun-
gen:
Samstag, 26. NovemberSamstag, 26. NovemberSamstag, 26. NovemberSamstag, 26. NovemberSamstag, 26. November
14.30 Uhr - Familiengottesdienst
mit Taufen, Pfarrerin Brück
Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 27. 27. 27. 27. 27. November - 1. November - 1. November - 1. November - 1. November - 1.     Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-
ventventventventvent
10 Uhr - Gottesdienst, Pfarrerin
Brück
11.30 Uhr - Ökum. Krabbelgot-
tesdienst, Kath. Kirche
Montag, 28. NovemberMontag, 28. NovemberMontag, 28. NovemberMontag, 28. NovemberMontag, 28. November
15 Uhr - Cafè Kontakty, Gem.-
Haus
19.30 Uhr - AGO-Band, Kirche
Dienstag, 29. NovemberDienstag, 29. NovemberDienstag, 29. NovemberDienstag, 29. NovemberDienstag, 29. November
9 Uhr - Eltern-Kind-Gruppe, Gem.-
Haus
Mittwoch, 30. NovemberMittwoch, 30. NovemberMittwoch, 30. NovemberMittwoch, 30. NovemberMittwoch, 30. November
19.30 Uhr - Kantorei, Gem.-Haus
Donnerstag, 1. DezemberDonnerstag, 1. DezemberDonnerstag, 1. DezemberDonnerstag, 1. DezemberDonnerstag, 1. Dezember
10 Uhr - Marktschnack, Kirchen-
vorplatz
18 Uhr - Adventsfenster (Familien
Dammertz & Friedrich, An de Klump
18)
19 Uhr - CROSSroad Jugendgrup-
pe, Gem.-Haus
Freitag, 2. DezemberFreitag, 2. DezemberFreitag, 2. DezemberFreitag, 2. DezemberFreitag, 2. Dezember
8 Uhr - Schulgottesdienst, 1.
Schulj.
15 Uhr - Kirchendetektive, Gem.-

Haus
18 Uhr - Adventsfenster (Familie
Brück, Schulstraße 2)
KrabbelgottesdienstKrabbelgottesdienstKrabbelgottesdienstKrabbelgottesdienstKrabbelgottesdienst
Am Sonntag, 27. November, fin-
det der nächste Ökumenische
Krabbelgottesdienst in der Kath.
Kirche statt. Eingeladen sind alle
Krabbel- und Kindergarten-Kinder
gemeinsam mit ihren Geschwis-
tern, Eltern, Großeltern... Susi und
Fritz, sowie das Team, freuen sich
auf alle kleinen und großen Besu-
cher. Diesmal unter dem Thema:
„Wann ist Weihnachten?“. Beginn
ist wie immer um 11.30 Uhr.
64.64.64.64.64.     Aktion „Brot für die Aktion „Brot für die Aktion „Brot für die Aktion „Brot für die Aktion „Brot für die WWWWWelt“elt“elt“elt“elt“
Den Adventsgruß des Präses un-
serer Landeskirche, Herrn Pfarrer
Dr. Thorsten Latzel, mit dem Auf-
ruf zur 64. Aktion „Brot für die
Welt“ finden Sie im Schaukasten
an der Kirche sowie gerne zum
Mitnehmen nach dem Gottes-
dienst.
Umzug der BüchereiUmzug der BüchereiUmzug der BüchereiUmzug der BüchereiUmzug der Bücherei
Die Öffentliche Bücherei der Ev.
Kirchengemeinde Issum ist um-
gezogen. Da die Räumlichkeiten
an der Gelderner Str. 22 ab dem
1. Januar vermietet werden, fin-
den Sie die Bücherei nun direkt
nebenan im Ev. Gemeindehaus,
Gelderner Str. 20. Wir freuen uns,
dass der Fortbestand der Büche-
rei damit gesichert ist.
Die erste Ausleihe in den neuen,
frisch renovierten Räumen findet

statt am Montag, 12. Dezember,
von 16.30 bis 18.30 Uhr. Ab dann
gelten wieder die bekannten Öff-
nungszeiten. Alle bisherigen und
neuen Leser sind herzlich will-
kommen.
Cafè „Kontakty“Cafè „Kontakty“Cafè „Kontakty“Cafè „Kontakty“Cafè „Kontakty“
In Issum sind bereits viele Men-
schen aus der Ukraine angekom-
men. Sie finden Hilfe. Sie brau-
chen ein Dach über dem Kopf, das
ein Gefühl von Sicherheit geben
kann.
Das Café „Kontakty“ möchte ein
Dach für das Herz sein: Einmal in
der Woche trifft man sich im Ge-
meindehaus der Ev. Kirchenge-
meinde Issum zu Kaffee oder Tee
und der Möglichkeit zur Begeg-
nung, zum Austausch sowie zum
Gespräch, für Alltagsfragen oder
praktische Hilfestellungen. Das
Team freut sich auf Gäste aus der
Ukraine sowie aus Issum.
Immer montags von 15 bis 17 Uhr,
ev. Gemeindehaus Issum (Gelder-
ner Str. 20).
Adventsfenster 2022Adventsfenster 2022Adventsfenster 2022Adventsfenster 2022Adventsfenster 2022
Wir wollen gemeinsamen den Ad-

vent mitgestalten und erleben.
Und das mit unserem gemeinsa-
men Adventskalender. Jeden Tag
öffnet sich an einem anderen Haus
um 18 Uhr ein neues „Türchen“.
Die einzelnen Adventsfenster fin-
den sie in den Listen, die im Schau-
kasten an der Kirche und im Ge-
meindehaus, sowie im Kindergar-
ten aushängen. Auch auf der Ho-
mepage sind die Adventsfenster
zu finden.
Die Adventsfenster sind von 18
bis 20 Uhr erleuchtet. Um 18 Uhr
findet jeweils ein Adventslieder-
singen statt. In dieser Woche be-
ginnen wir am 1. Dezember bei
den Familien Dammertz & Fried-
rich, An de Klump 18. Am 2. De-
zember findet das Adventsfenster
bei Familie Brück, Schulstraße 2,
statt. Herzliche Einladung!
Seniorenadventsfeier am 14. De-Seniorenadventsfeier am 14. De-Seniorenadventsfeier am 14. De-Seniorenadventsfeier am 14. De-Seniorenadventsfeier am 14. De-
zemberzemberzemberzemberzember
Kerzenschein und Plätzchenduft.
Tannengrün und geschmückte
Fenster. Bald ist Weihnachten!
Gottes Liebe kommt in diese Welt,
um unser Leben einmal mehr zu
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Katholische Kirchengemeinde St. Anna Issum-Sevelen
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Tel. 02835-52 00

Die Hoff nung durch einen Stern 
ausdrücken, die Sehnsucht der Seele 

durch einen strahlenden Sonnenuntergang.

                                                          VINCENT VAN GOGH

verändern. Und das ist ein Grund,
sich zu besinnen, aber auch zu
feiern. Wir laden Sie herzlich ein
zu einem festlichen Nachmittag
mit Kaffee und Weckmännern,
adventlichen Liedern und Texten.
Unsere diesjährige Seniorenad-
ventsfeier findet statt am Mitt-
woch, 14. Dezember, um 14.30 Uhr
im ev. Gemeindehaus.
Es gibt ein schönes, musikalisches
und adventliches Programm. Herz-
liche Einladung an alle Seniorin-
nen und Senioren. Bitte melden
Sie sich bis zum 5. Dezember per-
sönlich an. Anmeldeformulare lie-
gen in der Kirche, im Gemeinde-
haus und im Gemeindebüro aus.
Es gelten die zu dem Zeitpunkt
gültigen Corona-Regelungen.

Unsere Homepage:
www.evangelischekircheissum.de
Hier finden Sie weitere Informati-
onen und Beiträge, u.a. auch Pre-
digten zum Herunterladen bzw.
Hören.
Pfarrerin Yvonne Brück, Schulstr.
2 ist unter Tel. 446 765 /
yvonne.brueck@ekir.de erreich-
bar.
Gemeindebüro, Schulstr. 6, Tel.
445 414 / issum@ekir.
Öffnungszeit: Montag von 15 bis
18.30 Uhr, Mittwoch von 9 bis 12
Uhr. Bitte melden Sie sich außer-
halb dieser Zeiten gerne schrift-
lich, per E-Mail oder auf dem An-
rufbeantworter. Die Mitarbeiterin
des Gemeindebüros wird
möglichst zeitnah antworten.

Gottesdienste
Samstag, 26. NovemberSamstag, 26. NovemberSamstag, 26. NovemberSamstag, 26. NovemberSamstag, 26. November
18 Uhr - St. Antonius Kirche: Eu-
charistiefeier
Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 27. 27. 27. 27. 27. November - 1. November - 1. November - 1. November - 1. November - 1.     Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-
ventssonntagventssonntagventssonntagventssonntagventssonntag
9 Uhr - St. Nikolaus Kirche: Eu-
charistiefeier
11 Uhr - St. Antonius Kirche: Eu-
charistiefeier
11.30 Uhr - St. Nikolaus Kirche:
ökum. Krabbelgottesdienst
15 Uhr - St. Antonius Kirche: Tauf-
feier
Getauft wird das Kind Karoline
Bonnes, Vorster Heidweg.
Montag, 28. NovemberMontag, 28. NovemberMontag, 28. NovemberMontag, 28. NovemberMontag, 28. November
19 Uhr - Oermter Marienberg:
Eucharistiefeier
Dienstag, 29. NovemberDienstag, 29. NovemberDienstag, 29. NovemberDienstag, 29. NovemberDienstag, 29. November
9 Uhr - St. Antonius Kirche: Eu-
charistiefeier, anschl. gemeinsa-
mes Rosenkranzgebet
Donnerstag, 1. DezemberDonnerstag, 1. DezemberDonnerstag, 1. DezemberDonnerstag, 1. DezemberDonnerstag, 1. Dezember
9 Uhr - St. Nikolaus Kirche: Eu-
charistiefeier, anschl. gemeinsa-
mes Rosenkranzgebet
Freitag, 2. Dezember - Herz-Jesu-Freitag, 2. Dezember - Herz-Jesu-Freitag, 2. Dezember - Herz-Jesu-Freitag, 2. Dezember - Herz-Jesu-Freitag, 2. Dezember - Herz-Jesu-
FreitagFreitagFreitagFreitagFreitag
6.30 Uhr - St. Nikolaus Kirche:
Frühschicht
anschl. Frühstück im FORUM Mut-
ter Josepha
10 Uhr - St. Antonius-Haus: Eu-
charistiefeier in der Kapelle - nur
für Personen aus dem St. Antoni-
us-Haus und den dazugehörigen
Wohnungen
Samstag, 3. DezemberSamstag, 3. DezemberSamstag, 3. DezemberSamstag, 3. DezemberSamstag, 3. Dezember
18 Uhr - St. Nikolaus Kirche: Eu-
charistiefeier
Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 4. 4. 4. 4. 4. Dezember - 2. Dezember - 2. Dezember - 2. Dezember - 2. Dezember - 2.     Ad-Ad-Ad-Ad-Ad-

ventssonntagventssonntagventssonntagventssonntagventssonntag
9 Uhr - St. Nikolaus Kirche: Eu-
charistiefeier, zugleich Patronats-
fest
11 Uhr - St. Antonius Kirche: Fa-
miliengottesdienst
15 Uhr - St. Antonius Kirche: Tauf-
feier
Getauft wird das Kind Moritz Sa-
ers, Rheurdter Straße.
Aus dem Leben der GemeindeAus dem Leben der GemeindeAus dem Leben der GemeindeAus dem Leben der GemeindeAus dem Leben der Gemeinde
Seelsorgeteam Sankt Anna:
Dechant Stefan Keller, Neustraße
22, Tel. 02835 445761 oder 0173
9217868
Pater Johny, Marienstraße 21b,
Tel. 02835 445511
Diakon Helmut van den Berg,
Bahnstraße 4. Tel. 02835 1774
Diakon Alfred Weggen, Vogt-von-
Belle-Platz 3, Tel. 02835 1336
Pastoralreferent Raphael Runde,
Neustraße 22, Tel. 0174 637 03 88
NotfallseelsorgeNotfallseelsorgeNotfallseelsorgeNotfallseelsorgeNotfallseelsorge
Falls sie in seelsorgerischen Not-
fällen keinen der Seelsorger er-
reichen, wird ihnen über das Cle-
menshospital in Geldern (02831-
3900) ein Priester des Dekanats
Geldern vermittelt.
Caritas Caritas Caritas Caritas Caritas AdventssammlungAdventssammlungAdventssammlungAdventssammlungAdventssammlung
Vom 19. November bis 10. De-
zember findet die diesjährige Ad-
ventssammlung der Caritas und
der Diakonie unter dem Motto
„An der Seite der Armen“ statt.
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
der Kfd Issum und Sevelen wer-
den in der Gemeinde unterwegs
sein, um für die Arbeit der Caritas
zu sammeln.
Das Sammelergebnis wird in der

Pfarrgemeinde bleiben. Für Ihre
Unterstützung danken wir Ihnen
schon jetzt sehr herzlich.
Christkind Christkind Christkind Christkind Christkind Aktiv in Issum und Se-Aktiv in Issum und Se-Aktiv in Issum und Se-Aktiv in Issum und Se-Aktiv in Issum und Se-
velenvelenvelenvelenvelen
Gerade in dieser schwierigen Zeit
reicht das Einkommen Vieler nur
für das Nötigste. Für manche ist
der finanzielle Rahmen so eng,
dass auch an kleine Wünsche nicht
zu denken ist. Die Gruppe Christ-
kind Aktiv möchte daher auch in
diesem Jahr mithelfen, dass die
Weihnachtsfreude in den Famili-
en Wirklichkeit wird, die von Ar-
mut, Arbeitslosigkeit und ande-
ren Schicksalsschlägen betroffen
sind.
Um die Bedürftigen sinnvoll zu
beschenken, können alle, die mit-
helfen wollen, eine „Christkind
Aktiv Karte“ bekommen, auf der
die Geschenkwünsche aufgeführt
sind und dann ein Päckchen pa-
cken.
Bedürftige Personen und deren
Geschenkwünsche werden ano-
nym, über verschiedene Caritas-
einrichtungen, über unsere Kin-
dergärten und Schulen und Kon-
takte der Seelsorger ermittelt.
Die Pfarrgemeinde erstellt die
„Christkind Aktiv Karten“. Diese
werden am ersten Adventswo-
chenende unter Coronabedingun-
gen angeboten:
26. November von 16 bis 18 Uhr in
Sevelen, Kath. Pfarrheim, Mari-
enstraße
27. November von 10 bis 12 Uhr in
Issum, Forum Mutter Josepha,
Markt

Die Pakete sollen dann bis zum
15. Dezember in den Pfarrbüros
abgegeben werden, damit sie am
Heiligen Abend durch freiwillige
Helfer verteilt werden können. Die
Namen und Adressen der bedürf-
tigen Familien und der „Paketpa-
cker“ bleiben anonym.
Weitere Informationen sind er-
hältlich bei: Frau Anneliese De-
ckers, Tel. 02835 5009 und Frau
Martina Rennings, Tel. 02835
440323.
Seniorentreff in SevelenSeniorentreff in SevelenSeniorentreff in SevelenSeniorentreff in SevelenSeniorentreff in Sevelen
Der Seniorentreff trifft sich wieder
jeden Donnerstag um 14.30 Uhr
im Pfarrheim in Sevelen,
Marienstr.21a.
Das nächste Treffen ist am 1. De-
zember. Eine Altersgrenze gibt es
nicht, wer sich angesprochen fühlt,
ist herzlich willkommen.
Ansprechperson ist Gabi Kämme-
rer Tel.02835 6436.
BezirkshelferinnentreffenBezirkshelferinnentreffenBezirkshelferinnentreffenBezirkshelferinnentreffenBezirkshelferinnentreffen
Die Bezirkshelferinnen der kfd Is-
sum treffen sich am Donnerstag,
1. Dezember, um 15 Uhr im FO-
RUM Mutter Jospeha in Issum.
FrühschichtFrühschichtFrühschichtFrühschichtFrühschicht
Die Projektgruppe „Lebendige Li-
turgie“ lädt zur Frühschicht am
Freitag, 2. Dezember und am 16.
Dezember jeweils um 6.30 Uhr in
die St. Nikolaus Kirche ein. An-
schließend wird ein gemeinsames
Frühstück im FORUM Mutter Jo-
sepha angeboten.
KrippenwacheKrippenwacheKrippenwacheKrippenwacheKrippenwache
Wie in den letzten Jahren sollen
unsere Kirchen an den Feiertagen
einladende Kirchen sein.
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Wir sorgen für angenehmes Raumklima !!!!

Wir beraten Sie gerne, über 

Niederrhein Kälte / Niederrhein Wärme

info@niederrhein-kaelte.de 

energieeffiziente

und BAFA- geförderte

Förderung von 

Klimaanlagen
und Wärmepumpen

oder KfW.

VOBA IMMOBILIEN eG

www.vobaimmo.de

Friedhelm Loy
02831-970123

Marina Engelbergs
08231-970122

Jetzt o
nlin

e

koste
nfre

ie

Im
mobilie

n-

bewertu
ng:

Christliche Gemeinde Issum
Mühlenstr. 10 b
„Der das Ohr gemacht hat, sollte
der nicht hören? Der das Auge
schuf, sollte der nicht sehen?“
Psalm 94, 9
Herzlich willkommen zu folgen-
den Begegnungen in der kom-
menden Woche:
Sonntag, 27. NovemberSonntag, 27. NovemberSonntag, 27. NovemberSonntag, 27. NovemberSonntag, 27. November
10.30 Uhr - Gottesdienst
Freitag, 2. DezemberFreitag, 2. DezemberFreitag, 2. DezemberFreitag, 2. DezemberFreitag, 2. Dezember
17 Uhr -
Jungpfadfinder / Wölflinge

19 Uhr - Pfadfinder
Bitte vormerken: Am 2. Advent-
wochenende ist die Gemeinde mit
ihrem Falaffel-Stand auf dem Is-
sumer Weihnachtsmarkt aktiv, am
4. Dezember findet deshalb kein
Gottesdienst statt. Auf der Inter-
netseite www.christliche-gemein-
de-issum.de gibt es weitere Infor-
mationen zur Gemeinde, es stehen
auch Predigten vergangener Got-
tesdienste zum Nachhören bereit.

Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag
jeweils in dem Zeitraum von 15
bis 18 Uhr und am 30. Dezember
bis 1. Januar in dem Zeitraum von
15 bis 17 Uhr möchten wir sie
jeweils für Besucher öffnen.
Bei ausreichender Beteiligung ist
geplant, auch an dem Wochenen-
de nach Heilige Drei Könige den
Besuch zu ermöglichen.
Besucher sollen die Möglichkeit
haben, die Krippen zu besuchen
und in der besonderen Atmosphä-
re der Kirchen Zeit zu verbringen.
Hierfür benötigen wir Gemeinde-
mitglieder, die sich bereit erklä-
ren, in den Kirchen für jeweils 30
Minuten oder mehr da zu sein
und „Wache“ zu halten. Diese Zeit
in der Kirche ist, wie Teilnehmen-
de immer wieder sagen, eine Zeit
der Bereicherung und Begeg-
nung.
Bitte tragen Sie sich in die in den
Kirchen ausliegenden Listen ein,
wenn Sie mitmachen möchten
oder melden sich im Pfarrbüro.
Es wird dann in der Woche vor
Weihnachten ein Treffen in den
Kirchen geben, um zu erklären,
wo was ist und wie was funktio-
niert.
Offene KirchenOffene KirchenOffene KirchenOffene KirchenOffene Kirchen
Unsere Kirchen sind zum persön-
lichen Gebet an der Pieta in Seve-
len oder der „Immerwährenden
Hilfe“ in Issum an folgenden Ta-
gen von 9 bis 17 Uhr geöffnet:
- in Sevelen: dienstags, mitt-

wochs und sonntags
- in Issum: donnerstags, frei-

tags und sonntags
Kath.Kath.Kath.Kath.Kath. öffentliche Bücherei St. öffentliche Bücherei St. öffentliche Bücherei St. öffentliche Bücherei St. öffentliche Bücherei St.     An-An-An-An-An-
tonius Sevelentonius Sevelentonius Sevelentonius Sevelentonius Sevelen

Neben neuen Bilderbüchern fin-
den Sie bei uns Romane, Krimis,
Kinderbücher, Kindersachbücher,
Tiptoi-Bücher, Jugendbücher so-
wie Hörbücher, Hörspiele und
DVDs. Die Bücherei hat an folgen-
den Tagen geöffnet:
sonntags 10.45 bis 12 Uhr und
donnerstags 16.15 bis 17.30 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ki-IsS Second-Hand-ShopKi-IsS Second-Hand-ShopKi-IsS Second-Hand-ShopKi-IsS Second-Hand-ShopKi-IsS Second-Hand-Shop in Is-
sum, Kapellener Straße 2
Öffnungszeiten: Montag bis Don-
nerstag 10 bis 12.30 Uhr, Mitt-
woch und Freitag 15 bis 17.30 Uhr,
jeden 1. Samstag im Monat 10 bis
12.30 Uhr
SCHUUB Second-Hand-ShopSCHUUB Second-Hand-ShopSCHUUB Second-Hand-ShopSCHUUB Second-Hand-ShopSCHUUB Second-Hand-Shop
Haushaltswaren,Haushaltswaren,Haushaltswaren,Haushaltswaren,Haushaltswaren, in Issum, Mit-
telstraße 5
Öffnungszeiten: Montag bis Frei-
tag 10 bis 12.30 Uhr, Dienstag bis
Freitag 15 bis 17.30 Uhr, jeden 1.
Samstag im Monat 10 bis 12.30
Uhr
Ki-IsS Second-Hand-ShopKi-IsS Second-Hand-ShopKi-IsS Second-Hand-ShopKi-IsS Second-Hand-ShopKi-IsS Second-Hand-Shop in Se-
velen, Kuyckheide 5
Öffnungszeiten: Montag bis Samstag
10 bis 12.30 Uhr, Dienstag bis Freitag
zusätzlich von 15 bis 17.30 Uhr
Sie möchten Ware abgeben?
Immer zu den Öffnungszeiten in
einem der Läden von Ki-IsS und in
SCHUUB-
Öffnungszeiten der Pfarrbüros:Öffnungszeiten der Pfarrbüros:Öffnungszeiten der Pfarrbüros:Öffnungszeiten der Pfarrbüros:Öffnungszeiten der Pfarrbüros:
E-Mail: stanna-issum@bistum-
muenster.de, Tel. 95606
in Sevelen - Marienstraße 21a:in Sevelen - Marienstraße 21a:in Sevelen - Marienstraße 21a:in Sevelen - Marienstraße 21a:in Sevelen - Marienstraße 21a:
Montag und Mittwoch: 9 bis 12
Uhr
in Issum - Neustraße 22:in Issum - Neustraße 22:in Issum - Neustraße 22:in Issum - Neustraße 22:in Issum - Neustraße 22: Diens-
tag, Donnerstag und Freitag: 9 bis
12 Uhr, Donnerstag: 15 bis 17.30
Uhr
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Lichterzauber 25. November

Spielen, zappen, klicken
Angebot des Ki-IsS Familienzentrums

Der Werbering Sevelen Hexen-
land e. V. lädt ein
zum Lichterzauber am Freitag, 25.
November, von 16 bis 22 Uhr.
Neu in diesem Jahr ist der Veran-
staltungsort Kirchplatz.
Die linke Seite des neuen Kirch-
platzes ist für den Lichterzauber
ideal, es gibt mehr Platz und die
Strom- und Wasserversorgung ist
gewährleistet. Um 16 Uhr startet
der Lichterzauber und so richtig
gemütlich wird es mit zwei Feuer-

tonnen und vielen Lichtern bei Ein-
bruch der Dunkelheit. Der Werbe-
ring Sevelen Hexenland e. V. bie-
tet heißen Glühwein, alkoholfrei-
en Punsch und eine leckere Wurst
vom Grill an. Das Café Böhnchen
bietet heißen Café und frische
Waffeln an. Selbstgemache Cre-
pes, von herzhaft bis süß, werden
von der DLRG angeboten. Für das
leibliche Wohl wird also bestens
gesorgt. Für die Kleinen und Gro-
ßen gibt es Zuckerwatte, Popcorn

oder gebrannte Mandeln und ei-
nen Stand mit Heliumballons.
Aber es wird auch einige schöne
Stände zum Stöbern und Kaufen
geben. Von Holzdeko in verschie-
denen Variationen über Vogel-
häuschen, Farmhouse-Schildern
und schönen Kerzen bis hin zur
Weihnachtsdeko aus weißem Be-
ton. Und damit keiner friert, gibt
es einen Stand mit handgestrick-
ten Stirnbändern, Mützen, Schals
und Handschuhen. Auch dieses

Jahr wird es eine große Verlosung
mit tollen Gewinnen geben. Der
allseits beliebte Hexenland-Kalen-
der wird ebenfalls zum Verkauf
angeboten. Für 2 Euro kann man
den Kalender, mit Fotos aus Seve-
len, Oermten, Vorst und Groß-
holthuysen erwerben. Sechs Spal-
ten stehen für die ganze Familie
zur Verfügung. Der Erlös wird auch
in diesem Jahr wieder für einen
guten Zweck im Dorf gespendet.
Wir freuen uns auf Sie.

Für Eltern von 4 bis 8-jährigenFür Eltern von 4 bis 8-jährigenFür Eltern von 4 bis 8-jährigenFür Eltern von 4 bis 8-jährigenFür Eltern von 4 bis 8-jährigen
KindernKindernKindernKindernKindern
Digitale Medien spielen heute
eine wichtige Rolle im Alltag von
Familien und dabei kommen
immer wieder Fragen auf wie z.B
„Wie viel Fernsehen darf sein?“,
„Wann ist ein Kind reif für Com-

puter, Handy oder Internet?“, „För-
dern Computerspiele die kindli-
che Entwicklung?“, „Welche Me-
dien gehören ins Kinderzimmer,
welche nicht?“
Donnerstag, 19. Januar,
20 bis 22.15 Uhr
Ki-IsS Familienzentrum - St. Ni-

kolaus Kindergarten, Kapellener
Str. 51, Issum
Gebühr: 3 Euro, 50 Prozent zahlt
das Ki-IsS Familienzentrum aus
dem Reinerlös der Second-Hand-
Shops für Sie.
Referentin: Petra van Bergen, So-
zialarbeiterin

Anmeldungen bitte beim Ki-IsS
Familienzentrum:
per E-Mail unter:
fz.ki-issum@bistum-muenster.de
oder telefonisch unter:
0 28 35 / 33 74
oder online unter:
www.ki-iss.de/familienzentrum
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Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
Freitag, 02. Dezember 2022Freitag, 02. Dezember 2022Freitag, 02. Dezember 2022Freitag, 02. Dezember 2022Freitag, 02. Dezember 2022

Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:
28.11.2022 um 10 Uhr28.11.2022 um 10 Uhr28.11.2022 um 10 Uhr28.11.2022 um 10 Uhr28.11.2022 um 10 Uhr

Und alle lieben Dein Lächeln

Jetzt Termin buchen: www.orthodentix.de

Kempen   Geldern   Kamp-Lintfort   Willich   Nettetal

Reicht es nachts eine lose Zahnspange
zu tragen?

AnzeigeAnzeigeAnzeigeAnzeigeAnzeige

Kontakt:
Dr. Martin Baxmann
Orthodentix - Fachpraxis für
Kieferorthopädie
Moerser Straße 242,
47475 Kamp-Lintfort
Fon 0 28 42 / 9 27 94 99

Tagsüber ohne Spange unter-
wegs und nachts mit einer schla-

fen. Das klingt wie die optimale
Vorstellung, ist jedoch leider nicht
so einfach.
Anschaulich erklären lässt sich
dies am Beispiel zweier Gegner
im Armdrücken.
Wenn du 8 Stunden am Tag
schläfst, hat deine Zahnspange
auch nur acht Stunden Zeit, zu
arbeiten. Die restlichen 16 Stun-
den des Tages arbeiten die Kräfte
des Kiefers in die genau entge-
gengesetzte Richtung.
Zwar hat die Zahnspange mehr
Kraft, wenn diese aber nur 8 Stun-
den am Tag getragen wird, ver-
längert das die nötige Zeit der
Behandlung enorm, zudem ist eine
Behandlung mit loser Zahnspan-
ge nicht bei jeder Fehlstellung
möglich.
Und wenn ich die Spange etwasUnd wenn ich die Spange etwasUnd wenn ich die Spange etwasUnd wenn ich die Spange etwasUnd wenn ich die Spange etwas

länger als nur nachts trage?länger als nur nachts trage?länger als nur nachts trage?länger als nur nachts trage?länger als nur nachts trage?
Zwar sind 12 Stunden natürlich
besser als 8, jedoch ist auch dies
nicht unbedingt zielführend. Kin-
dern erkläre ich das meistens
so, dass es bei 12 Stunden Tra-
gezeit unentschieden steht. Die
Zahnspange kann den Wett-
kampf um die Stellung deiner
Spange also nicht gewinnen, bei
einem Unentschieden passiert
nichts.
Viel hilft vielViel hilft vielViel hilft vielViel hilft vielViel hilft viel
Tatsächlich gilt in der Kieferor-
thopädie häufig viel hilft viel.
Gerade wenn es um das Tragen
einer Zahnspange geht ist eine
feste zu empfehlen, da sie 24
Stunden an 7 Tagen in der Wo-
che Zeit hat, ihre Wirkung zu
entfalten und an deinen Zähnen
zu arbeiten.

Kneipp-Tour nach Bad Lauterberg
Bereits zum vierten Mal geht es
mit dem Kneipp-Verein Gelder-
land von Mittwoch, 15. Februar
bis Donnerstag, 23. Februar in den
Kneipp-Kurort Bad Lauterberg.
Hier gilt es die frische Gebirgsluft
in einmaliger Natur zu genießen
und die Seele baumeln zu lassen.
Im Kneipp-Hotel Heikenberg wird

die kneippsche Philosophie mit
den fünf Elementen in vielfältiger
Weise erlebt. Im Preis von 650 Euro
pro Person (Nichtmitglieder zahlen
710 Euro) ist enthalten: Bustrans-
fer, acht Übernachtungen im Dop-
pelzimmer (Einzelzimmer-Zuschlag
70 Euro), hochwertige, gutbürgerli-
che Halbpension, Tages- und Halb-

tages-Ausflug, Fitnessprogramm am
Morgen und abwechslungsreiches
Abendprogramm. Anmeldungen in
der Kneipp-Geschäftsstelle, Markt
17 in Geldern, per E-Mail
kneipp@kneippverein-
gelderland.de oder Telefon
02831 993880. www.kneippverein-
gelderland.de.
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Der Nikolaus kommt

Weihnachtsbeleuchtung
im Ortskern

Christkind Aktiv in Issum und Sevelen
Gerade in dieser schwierigen Zeit
reicht das Einkommen Vieler nur
für das Nötigste.
Für manche ist der finanzielle Rah-
men so eng, dass auch an kleine
Wünsche nicht zu denken ist. Die
Gruppe Christkind Aktiv möchte
daher auch in diesem Jahr mithel-
fen, dass die Weihnachtsfreude in
den Familien Wirklichkeit wird,
die von Armut, Arbeitslosigkeit
und anderen Schicksalsschlägen
betroffen sind.
Um die Bedürftigen sinnvoll zu
beschenken, können alle, die mit-
helfen wollen, eine „Christkind
Aktiv Karte“ bekommen, auf der
die Geschenkwünsche aufgeführt
sind und dann ein Päckchen pa-
cken. Bedürftige Personen und
deren Geschenkwünsche werden
anonym, über verschiedene Cari-
taseinrichtungen, über unsere
Kindergärten und Schulen und
Kontakte der Seelsorger ermit-
telt. Die Pfarrgemeinde erstellt
die „Christkind Aktiv Karten“. Die-
se werden am ersten Adventswo-
chenende unter Coronabedingun-

27. November, von 10 bis 12 Uhr
in Issum
Forum Mutter Josepha, Markt

Die Pakete sollen dann bis zum
15. Dezember in den Pfarrbüros
abgegeben werden, damit sie am
Heiligen Abend durch freiwillige
Helfer verteilt werden können. Die

Namen und Adressen der bedürf-
tigen Familien und der „Paketpa-
cker“ bleiben anonym.
Weitere Informationen sind er-
hältlich bei:
Frau Anneliese Deckers, Tel. 5009
Frau Martina Rennings, Tel.
440323

gen angeboten:
26. November, von 16 bis 18 Uhr

in Sevelen
Kath. Pfarrheim, Marienstra-
ße

Auch in diesem Jahr wird das Dorf
wieder weihnachtlich beleuchtet.
Aufgrund der aktuellen Situation
wird es etwas kleiner ausfallen.
Vor einigen Jahren wurden die
Sterne zwar auf LED-Birnen um-
gestellt und trotzdem kam die Fra-
ge aus der Gemeinde, ob die Be-
leuchtung aufgehangen wird.
Ganz darauf verzichten will der

Werbering Sevelen Hexenland
nicht, denn das gehört in der Vor-
weihnachtszeit einfach dazu.
Die 20er Zone der Dorfstraße und der
gesamte Kirchplatz werden in die-
sem Jahr mit den Sternen geschmückt
und die neuen Laternen dafür umge-
rüstet. Einen großen Dank an die Frei-
willige Feuerwehr Sevelen, die die
Sterne jedes Jahr für uns aufhängt.

Bereits seit dem Jahr 1988 ist es
ein schöner Brauch, dass der Ni-
kolaus am Vorabend des Niko-
laustages die Familien in Seve-
len, Oermten und Umgebung be-
sucht, in denen kleine Kinder zu
bescheren sind. Dass der Niko-
laus dabei nicht nur von den Kin-
dern, sondern auch von den Er-
wachsenen freudig erwartet wird,
versteht sich von selbst. In die-
sem Jahr wird der Nikolaus am
Montag, 5. Dezember, die Kinder

besuchen. Eine Anmeldung ist bis
spätestens Samstag, 26. Novem-
ber, unter der E-Mail -Adresse
Nikolaus-Oermten@web.de mög-
lich oder telefonisch beim Karne-
valskomiteemitglied der St.-Se-
bastianus-Bruderschaft Oermten-
Großholthuysen, Birgit Baumanns,
Tel.: 0162/6476470, abends ab 19
Uhr. Dabei bitten wir um folgende
Angaben: Familienname, Anschrift,
Telefonnummer und Anzahl der
anwesenden Kinder.



Mitteilungsblatt Issum | 51. Jahrgang | Nr. 47 | Freitag, 25.11.2022 | Kw 47 | Rautenberg Media | unserort.de/issum 17



Mitteilungsblatt Issum | 51. Jahrgang | Nr. 47 | Freitag, 25.11.2022 | Kw 47 | mitteilungsblatt-issum.de/e-paper18

Nachlese des
St. Martinsfestes
Die Mitglieder des St. Martinskomitees Issum sowie die Issumer
Bürgerinnen und Bürger werden zur Nachlese des diesjährigen St.
Martinsfestes herzlich eingeladen.
Sie findet am Montag, 12. Dezember, um 20 Uhr
im Lokal „Zur Post“, Kapellener Str. 48,
statt. Um zahlreiches Erscheinen aller Komitee-Mitglieder,
Vertreter*innen der Schulen und Kindergärten und vieler interessier-
ter Bürgerinnen und Bürger sowie neuer Sammlerinnen und Sammler
wird gebeten.

DLRG Issum-Sevelen e.V.
Adventsbasteln & Nikolausschwimmen

Aus der Aus der Aus der Aus der Aus der Arbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der Parteien FDParteien FDParteien FDParteien FDParteien FDP

FDP-Fraktion im Dialog
mit den Bürgern

Ende:Ende:Ende:Ende:Ende:     Aus der Aus der Aus der Aus der Aus der Arbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der Parteien FDParteien FDParteien FDParteien FDParteien FDP

Brigitte ViefersBrigitte ViefersBrigitte ViefersBrigitte ViefersBrigitte Viefers

Die Rats- und Ausschussmitglie-
der der FDP-Ratsfraktion stehen
den Bürgern jeweils montags in
der Zeit von 17:00 bis 18:00 Uhr
für Fragen, Anregungen und Kritik
telefonisch zur Verfügung. Am
Montag, dem 28. November 2022
erreichen Sie Brigitte Brigitte Brigitte Brigitte Brigitte VVVVViefersiefersiefersiefersiefers
(Fraktionsvorsitzende)
unter 02835 / 1486.

Thomas Pieper

Aus der Aus der Aus der Aus der Aus der Arbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der Parteien Bündnis90 / Die Grünenarteien Bündnis90 / Die Grünenarteien Bündnis90 / Die Grünenarteien Bündnis90 / Die Grünenarteien Bündnis90 / Die Grünen

Sie fragen, wir antworten.

Ende:Ende:Ende:Ende:Ende:     Aus der Aus der Aus der Aus der Aus der Arbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der Parteien Bündnis90 / Die Grünenarteien Bündnis90 / Die Grünenarteien Bündnis90 / Die Grünenarteien Bündnis90 / Die Grünenarteien Bündnis90 / Die Grünen

Jede Zeit hat ihre Farbe.Jede Zeit hat ihre Farbe.Jede Zeit hat ihre Farbe.Jede Zeit hat ihre Farbe.Jede Zeit hat ihre Farbe.

Sie möchten gerne wissen welche
Themen zur Zeit im Rat der Ge-
meinde oder den Ausschüssen be-
raten werden? Was aktuell in der
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
besprochen wird? Ihnen liegt et-
was besonders am Herzen?
Fragen Sie. Per Mail an
frank.schulmeyer@gruene-
issum.de oder rufen Sie einfach an:
02835.2170.

Frank Schulmeyer

Aus der Aus der Aus der Aus der Aus der Arbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der Parteien SPDarteien SPDarteien SPDarteien SPDarteien SPD

SPD Issum
10.12.22: Fahrt zum Weihnachtsmarkt
Schloss Moyland

Ende:Ende:Ende:Ende:Ende:     Aus der Aus der Aus der Aus der Aus der Arbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der Parteien SPDarteien SPDarteien SPDarteien SPDarteien SPD

Joria SzuckiJoria SzuckiJoria SzuckiJoria SzuckiJoria Szucki

Am Samstag, den 10.12.202210.12.202210.12.202210.12.202210.12.2022
lädt die Issumer SPD alle Bürge-
rInnen ein mit ihr zum wunder-
schönen Weihnachtsmarkt nach
Schloss Moyland zu fahren. Ab-
fahrt ist um 13:00 Uhr in Sevelen13:00 Uhr in Sevelen13:00 Uhr in Sevelen13:00 Uhr in Sevelen13:00 Uhr in Sevelen
Kirchplatz und um 13:15 Uhr in13:15 Uhr in13:15 Uhr in13:15 Uhr in13:15 Uhr in
IssumIssumIssumIssumIssum am Vogt-von-Belle-Platz.
Rückfahrt um 18:00 Uhr.
Anmeldung bis 30.11.22 bei Jo-Anmeldung bis 30.11.22 bei Jo-Anmeldung bis 30.11.22 bei Jo-Anmeldung bis 30.11.22 bei Jo-Anmeldung bis 30.11.22 bei Jo-
ria Szucki,ria Szucki,ria Szucki,ria Szucki,ria Szucki, Leharstr Leharstr Leharstr Leharstr Leharstr..... 2 in Sevelen 2 in Sevelen 2 in Sevelen 2 in Sevelen 2 in Sevelen
Tel: 5054. KKKKKostenbeitrostenbeitrostenbeitrostenbeitrostenbeitrag 15,00€ag 15,00€ag 15,00€ag 15,00€ag 15,00€
incl.Fahrt, Eintritt und Parkgebühr.
Jugendliche bis 16 Jahre 10,-€.

Michael Petermann

AdventsbastelnAdventsbastelnAdventsbastelnAdventsbastelnAdventsbasteln

Auch in diesem Jahr bietet die
DLRG Issum-Sevelen ein Advents-
basteln für alle DLRG-Mitglieder
der OG an.
Wann: Samstag, 26.November, 11
bis 13 Uhr
Wo: Freibad Sevelen, Schee-
persdyck 1, 47661 Issum (Seve-
len)
Mitzubringen: Schere und Kleber
Es wird gebastelt und gebacken
und somit tolle Dinge für die Weih-

nachtszeit vorbereitet. Eine vor-
herige Anmeldung ist nicht erfor-
derlich.
Außerdem findet am 10. Dezem-
ber unser Nikolausschwimmen
statt.
Alle Informationen dazu findet ihr
auf unserer Homepage: issum-
sevelen.dlrg.de/veranstaltungen

Wir freuen uns auf euer Kommen!
Euer DLRG-Team
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Achtsamkeit und Meditation
Eine außergewöhnliche Fortbildung zur Wahrnehmung, Selbsterkenntnis und
Entschleunigung

Bezahlte Mitarbeiter in Sportvereinen

Mehr als ein Dach über dem Kopf
Start des 28. Geschichtswettbewerbs - Bundespräsident Steinmeier ruft zur Teilnahme auf
„Mehr als ein Dach über dem
Kopf. Wohnen hat Geschichte“
lautet das Thema der 28. Aus-
schreibung des Geschichtswett-
bewerbs des Bundespräsidenten.
Vom 1.•September 2022 bis zum
28. Februar 2023 können Kinder
und Jugendliche, vom Grundschul-
alter bis 21 Jahre, auf historische
Spurensuche gehen und die Ge-
schichte des Wohnens erkunden.
Die Körber-Stiftung richtet den
Wettbewerb aus und lobt 550
Geldpreise auf Landes- und Bun-
desebene aus.
Wohnen hat Geschichte
„Wo, wie und mit wem wir woh-
nen, das prägt uns von den ersten
Atemzügen an. Wir machen uns
‚vier Wände‘ zu eigen und ‚rich-
ten uns ein‘, auch um zu zeigen,
wer wir sind oder sein wollen, wem
wir uns zugehörig fühlen und wo-
von wir träumen“, sagt Bundes-
präsident Frank-Walter Steinmei-
er in seinem Aufruf zum Ge-
schichtswettbewerb. „Unsere
Wohnungen und Nachbarschaften
spiegeln dabei immer auch politi-
sche Verhältnisse und soziale Un-
gleichheiten, ästhetische Ideale
und sich wandelnde Werte. Wie
wir wohnen, das war und das ist
nicht nur ein privates, sondern

auch ein politisches Thema.“
Das Thema Wohnen ist aktueller
denn je: Während in den Städten
der Wohnraum immer teurer wird,
fehlt auf dem Land vielerorts die
Infrastruktur, die das Wohnen dort
lebenswert macht. Aktuelle Her-
ausforderungen bringen Men-
schen aber auch dazu, nach krea-
tiven Lösungen rund um ihren
Wohnraum zu suchen. Beispiele
dafür sind Wohngemeinschaften
für mehrere Generationen, Kon-
zepte für klimafreundliches Bau-
en und Nachbarschaftsinitiativen,
die Raum bieten für Mitgestal-
tung.
Historische Spurensuche vor Ort
Zur Einordnung der vielen aktuel-
len Fragen, die das Thema Woh-
nen aufwirft, lohnt sich ein Blick
in die Vergangenheit. Denn Woh-
nen hat Geschichte. Die Aus-
schreibung 2022/23 fordert junge
Menschen dazu auf, zu erforschen,
wie und wo Menschen früher
wohnten. Anhand historischer Bei-
spiele kann erkundet werden, was
die Wohnverhältnisse der Vergan-
genheit über die Gesellschaft der
damaligen Zeit aussagen und wie
sich das Wohnen im Laufe der Jahr-
hunderte verändert hat. Die The-
men sind dabei denkbar vielfäl-

tig: vom mittelalterlichen Wohnen
und Arbeiten im Bauernhaus über
bürgerliches Wohnen im Bieder-
meier-Stil des 19. Jahrhunderts bis
hin zur Wohnungsnot nach dem 2.
Weltkrieg. Wie wurde die Küche
das „Reich der Frau“, wohin zo-
gen die sogenannten „Gastarbei-
ter“ in den 1960er Jahren und
warum protestierten Hausbeset-
zer in den Großstädten? Zu all
diesen Fragen können Kinder und
Jugendliche auf historische Spu-
rensuche gehen.
Wie sich Schülerinnen und Schü-
ler einer historischen Fragestel-
lung widmen, bleibt ihrer eigenen
Kreativität überlassen – ob
schriftliche Beiträge, Filme, Pod-
casts, Ausstellungen oder vieles
mehr. Die Teilnahme ist einzeln,
in der Gruppe oder im Klassen-
verband möglich. Dabei haben sie
bis zum 28. Februar 2023 Zeit,
einen Beitrag einzureichen.
Über den Geschichtswettbewerb•
Seit 1973 richtet die Körber-Stif-
tung den Geschichtswettbewerb
des Bundespräsidenten aus. Mit
bislang über 150.700 Teilnehmen-
den und rund 34.800 Projekten ist
er der größte historische For-
schungswettbewerb für junge
Menschen in Deutschland. Der Ge-

schichtswettbewerb gehört zu den
von der Kultusministerkonferenz
besonders geförderten Schüler-
wettbewerben. Er ermuntert jun-
ge Menschen, sich mit der Ge-
schichte „vor der eigenen Haus-
tür“ auseinanderzusetzen. Der
Wettbewerb fördert Kompetenzen
im Umgang mit Medien und beim
wissenschaftlichen Arbeiten, er
weckt Kreativität bei der Darstel-
lung der Forschungsergebnisse
und aktiviert das forschende und
entdeckende Lernen –•auch an
außerschulischen Lernorten wie
Archiven, Museen, Gedenkstätten
und im generationsübergreifen-
den Dialog.•
Weitere Informationen:
www.geschichtswettbewerb.de
Über die Körber-Stiftung
Die Körber-Stiftung stellt sich mit
ihren operativen Projekten, in ih-
ren Netzwerken und mit Koope-
rationspartnern aktuellen Heraus-
forderungen in den Handlungsfel-
dern „Innovation“, „Internationa-
le Verständigung“ und „Lebendi-
ge Bürgergesellschaft“. 1959 von
dem Unternehmer Kurt A. Körber
ins Leben gerufen, ist die Stiftung
heute von ihren Standorten Ham-
burg und Berlin aus national und
international aktiv.

Die immer höher werdenden An-
forderungen an Vereine und Ver-
bände erfordern zunehmend den
Einsatz von neben- und hauptbe-
ruflichen Mitarbeiter*innen -
auch im Sport. Daraus ergeben
sich jedoch wegen der komplizier-

ten gesetzlichen Bestimmungen
(z.B. Arbeitgeberpflichten, 520
Euro-Jobs, Midi-Jobs, Selbst-
ständigkeit von Übungsleiter*innen)
auch für eine ehrenamtliche Orga-
nisation eine Vielzahl zu beachten-
der Punkte. Dieses Kompaktsemi-

nar vermittelt Ihnen die wichtigs-
ten steuer- und sozialversiche-
rungsrechtlichen Grundlagen für die
Einführung bezahlter Mitarbeit im
Sportverein. Die Fortbildung findet
am 28. November von 18.30 bis 22
Uhr digital via ZOOM statt. Die Lei-

tung hat Ronnie Goertz
WWWWWeitere Informationen und eitere Informationen und eitere Informationen und eitere Informationen und eitere Informationen und An-An-An-An-An-
meldungmeldungmeldungmeldungmeldung
SportBildungswerk Kleve,
02831/92830-20,
E-Mail: info@ksb-kleve.de,
Internet: www.sbw-kleve.de

In unserer heutigen Gesellschaft
sind Zeitdruck, Stress und ständi-
ge Hektik immer häufiger Ursa-
chen für physische und psychische
Erkrankungen. Deshalb ist es
umso wichtiger, sich Auszeiten zu
nehmen und sich richtig zu ent-
spannen.
Achtsamkeit ist eine Qualität des
menschlichen Bewusstseins, eine

besondere Form der Aufmerksam-
keit. Praktizierte Achtsamkeit
führt zu Gelassenheit und Innerer
Ruhe.
Ein wesentlicher Baustein, um
Achtsamkeit zu praktizieren, ist
die Meditation.
Keine klassische Entspannungs-
technik, aber durchaus auch ein-
setzbar im Breitensport. Inhalte

sind Vermittlung von Wissen über
die Geschichte von Achtsamkeit
und Meditation sowie die Wir-
kungsweise von diesen beiden
Elementen.
Der praktische Anteil besteht u.a.
aus verschiedenen Formen der
Meditation, Klopftechniken und
Bodyscan.
Die Fortbildung findet am 3. De-

zember in „Dein Sporthaus“, Pa-
riser Bahn 7 in Geldern, statt.
Die Leitung hat Gabi Wagner.

WWWWWeitere Informationen und eitere Informationen und eitere Informationen und eitere Informationen und eitere Informationen und An-An-An-An-An-
meldungmeldungmeldungmeldungmeldung
SportBildungswerk Kleve,
02831/92830-20,
E-Mail: info@ksb-kleve.de,
Internet: www.sbw-kleve.de
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C-Trainer-
Fortbildung
Sprint
In dieser Fortbildung werden
Übungsformen für ein altersge-
rechtes Sprinttraining vorgestellt
und es wird dargestellt wie diese
in der Praxis umgesetzt werden
können, sowie in die Trainings-
planung eingebaut werden. Die
Fortbildung findet am 3. Dezem-
ber in „Dein Sporthaus“, Pariser
Bahn 7 in Geldern, statt. Die Lei-
tung hat Roy Sip.
WWWWWeitere Informationen und eitere Informationen und eitere Informationen und eitere Informationen und eitere Informationen und An-An-An-An-An-
meldungmeldungmeldungmeldungmeldung
SportBildungswerk Kleve,
02831/92830-20, E-Mail:
info@ksb-kleve.de, Internet:
www.sbw-kleve.de

Faszientraining
und Mobility im
Hobby
Breiten- und
Leistungssport
Wer sich nicht bewegt verklebt
oder wer rastet der rostet, heißt
es. Was steckt eigentlich hinter
dem aktuellen Thema Faszientrai-
ning und Mobility? In diesem Lehr-
gang wird Basis- und Hintergrund-
wissen rundum das Thema Faszi-
en, Mobility (alltagsnahes Beweg-
lichkeitstraining, Gelenkbeweg-
lichkeit), und Flexibility (Stret-
ching, passive Beweglichkeit) ver-
mittelt. Die Fortbildung findet am
3. und 4. Dezember in der Sport-
halle Gesamtschule Emmerich am
Rhein, Paaltjessteege 1, statt. Die
Leitung hat Vera Heimann.
WWWWWeitere Informationen und eitere Informationen und eitere Informationen und eitere Informationen und eitere Informationen und An-An-An-An-An-
meldungmeldungmeldungmeldungmeldung
SportBildungswerk Kleve,
02831/92830-20, E-Mail:
info@ksb-kleve.de, Internet:
www.sbw-kleve.de

Wohngeld gibt es auch für Pflegebedürftige
Auch Menschen im Pflegeheim
können einen staatlichen Zu-
schuss
zu den Wohnkosten bekommen.
Die Verbraucherzentrale
NRW rät, den Antrag schnell zu
stellen.
Derzeit steigen die Kosten in der
Pflege erheblich an. Viele Betrof-
fene
kommen dadurch in finanzielle
Nöte. Dass auch Pflegebedürftige
Unterstützung in Form von Wohn-
geld beantragen können, ist viel-
fach
unbekannt. Den Zuschuss zur Mie-
te erhalten nicht nur Pflegebe-
dürftige
mit kleinen Einkommen, die zu
Hause gepflegt werden. „Aus-
drücklich im Gesetz genannt sind
auch die Bewohner:innen von Pfle-
geheimen“, sagt Brigitte Becker,
Beraterin Pflegerecht der Ver-
braucherzentrale NRW in
Bergisch Gladbach. „Derzeit be-
ziehen bundesweit nur 85.000
Menschen in Pflegeheimen Wohn-
geld. Um von einer geplanten An-
hebung des Wohngeldes und des
Heizkostenzuschusses zu profitie-
ren, empfiehlt es sich, schnell ei-
nen Antrag zu stellen.“
Voraussetzung für das Wohngeld:
Grundsätzlich gilt, dass mit dem
Wohngeld Mieter:innen und Ei-
gentümer:
innen mit geringem Einkommen
unterstützt werden sollen. Wohn-
geld ist ein Zuschuss zur Miete
oder zu den Belastungen bei
selbstgenutztem Eigentum. Die

Höhe des Wohngeldes richtet sich
nach vielen Faktoren, die Prüfung
erfolgt also individuell. So dürfen
keine anderen Sozialleistungen
bezogen werden, bei Pflegebe-
dürftigen zum Beispiel keine Leis-
tungen der Hilfe zur Pflege. Au-
ßerdem gibt es Grenzen für Ver-
mögen und Einkommen.
Allerdings sind diese nicht fest,
sondern richten sich
beispielsweise nach der Anzahl
der zu berücksichtigenden Haus-
haltsmitglieder, den Einkommens-
verhältnissen, der ortsüblichen
Miete oder den Belastungen beim
Eigentum. Zudem kommt es auf
die sogenannte „Mietstufe“ an,
mit denen der Gesetzgeber das
regional unterschiedliche Mietni-
veau berücksichtigt. Wer selber
nachrechnen will, kann in NRW
den Wohngeldrechner der Landes-
regierung nutzen. Hier gibt es
auch die Möglichkeit, direkt onli-
ne einen Antrag auszufüllen.
So stellt man den Antrag:
Das Wohngeld muss bei der örtli-
chen Wohngeldbehörde beantragt
werden. Sinnvoll ist, wenn man
zur Antragstellung direkt alle we-
sentlichen Unterlagen mitnimmt,
aus denen Einzelheiten zu Ein-
kommen und Miete hervorgehen.
Die Höhe der Mietzahlungen im
Pflegeheim zu beziffern, ist kom-
pliziert, da sich im Heimvertrag
viele einzelne Kostenpositionen
befinden.
Die Miete findet sich in den Inves-
titionskosten. Hat man die Unter-
lagen zusammen, sollte man zü-

gig einen Antrag einreichen, da
das Wohngeld erst ab Antragstel-
lung gewährt wird. In NRW kann
dieser Antrag auch online gestellt
werden.
Geplante Verbesserungen für
Verbraucher:innen:
Vor dem Hintergrund der steigen-
den Energiepreise plant die Bun-
desregierung,
das Wohngeld im kommenden
Jahr zu reformieren. Der Perso-
nenkreis soll erweitert werden
und die Höhe des Zuschusses um
durchschnittlich 190 Euro steigen.
Es soll auch einen weiteren Heiz-
kostenzuschuss für diejenigen
geben, die in der Heizperiode von
September bis Dezember 2022
Anspruch auf Wohngeld haben.
Das bedeutet aber auch: Den Heiz-
kostenzuschuss bekommt nur, wer
dieses Jahr bereits Wohngeld er-
hält. Wer erst im Januar einen
Antrag stellt, erhält ihn hingegen
nicht.
Andere Hilfen vom Staat:
Sollte der Anspruch auf Wohngeld
nicht bestehen, können andere
Hilfen beantragt werden. So gibt
es in NRW in Pflegeheimen das
Pflegewohngeld. Mit dieser Leis-
tung werden die Investitionskos-
ten übernommen, wenn das eige-
ne Einkommen und Vermögen
nicht ausreicht.
Sollte trotz Pflegewohngeld eine
Finanzierungslücke bestehen,
bleibt der Antrag auf Hilfe zur Pfle-
ge, eine Leistung der Sozialhilfe.
(Verbraucherzentrale NRW e.V. /
Bergisch Glasdbach)
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AngeboteAngeboteAngeboteAngeboteAngebote
StellenmarktStellenmarktStellenmarktStellenmarktStellenmarkt

WIR SUCHEN FÜR DIESE ZEITUNGWIR SUCHEN FÜR DIESE ZEITUNGWIR SUCHEN FÜR DIESE ZEITUNGWIR SUCHEN FÜR DIESE ZEITUNGWIR SUCHEN FÜR DIESE ZEITUNG
ZUSTELLERZUSTELLERZUSTELLERZUSTELLERZUSTELLER

für einen festen Zustellbezirk. Bei In-
teresse einfach anrufen oder
WhatsApp schreiben an 02241/260-
380. REGIO PRESSEVERTRIEB GMBH
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Ausbildung mit Potenzial - auch bei Startschwierigkeiten
In Gesundheitsunternehmen bieten sich viele interessante Berufsperspektiven
Eine qualifizierte Ausbildung bie-
tet heute beste Chancen für den
Start in ein erfolgreiches Berufs-
leben, denn Fachkräfte werden
überall gebraucht. Oft fallen
Schulabgängern bei der Suche
nach der passenden Stelle aber
nur die gängigen Berufe etwa in
Handwerk, Handel und Pflege
ein. Dabei gibt es viele weitere

Ausbildungen, die auch sehr gute
berufliche Perspektiven bieten -
zum Beispiel die zum Chemi-
kanten in der pharmazeutischen
Produktion.
Chemikanten kontrollieren die
komplexen Prozesse, mit denen
aus Rohstoffen Vorprodukte und
aus Vorprodukten fertige Medi-
kamente werden.

Anlagen per Hand schalten oder
vom Leitstand aus überwachen,
Ventile umlegen, Proben ziehen
- die Arbeit ist vielfältig und
steht im Mittelpunkt der Pro-
duktion.
Weiterqualifizierungen etwa
zum Produktionstechniker bie-
ten attraktive Aufstiegsmöglich-
keiten.

Nach dem Nach dem Nach dem Nach dem Nach dem Abschluss gleich inAbschluss gleich inAbschluss gleich inAbschluss gleich inAbschluss gleich in
den Jobden Jobden Jobden Jobden Job
Chemikant ist aber nicht der
einzige spannende Beruf in die-
ser Branche. So bildet das Ge-
sundheitsunternehmen Sanofi
junge Frauen und Männer in 19
verschiedenen Professionen aus
- von Pharmakanten über Che-
mie- und Biologielaboranten,
Fachlageristen, verschiedene
kaufmännische Spezialisierun-
gen bis zu Mechatronikern, Elek-
tronikern oder Fachinformati-
kern. Nach dem Abschluss kön-
nen die Absolventen und Absol-
ventinnen dann direkt in den
verschiedenen Betrieben, Labo-
ren und Abteilungen starten.
Wer sich für eine Ausbildung in-
teressiert, findet alle Informati-
onen dazu unter www.sanofi.de.
Um junge Menschen zu fördern,
deren Lebensweg nicht geradli-
nig verlaufen ist, die Problemsi-
tuationen bewältigen mussten
und deshalb keinen oder nur ei-
nen notenmäßig ungünstigen
Schulabschluss haben, nimmt das
Unternehmen außerdem an einem
besonderen Programm teil: „Start-
Plus“ bietet eine neunmonatige
Vor-Ausbildung, die das Schließen
schulischer Lücken mit einer pra-
xisorientierten Berufsorientierung
verbindet

Gute Chancen auch bei Start-Gute Chancen auch bei Start-Gute Chancen auch bei Start-Gute Chancen auch bei Start-Gute Chancen auch bei Start-
schwierigkeitenschwierigkeitenschwierigkeitenschwierigkeitenschwierigkeiten
Der Clou dabei: Die Jugendli-
chen beginnen das Programm,
ohne zu wissen, welcher Ausbil-
dungsberuf dabei herauskommt.
So können sie sich ausprobie-
ren und herausfinden, was ih-
nen liegt: eher das technische
oder elektrotechnische Umfeld,
das Handwerk, die Mechaniker-
berufe, das Labor? Oder wie
sieht es aus mit Chemikant oder
Pharmakant? Wer das StartPlus-
Programm erfolgreich absolviert,
auf den wartet ein passender
Ausbildungsplatz. Und die Er-
folgsquote ist hoch: In den ver-
gangenen zehn Jahren haben im
Schnitt neun von zehn Teilneh-
menden nach Abschluss des Pro-
jekts eine Ausbildung im Unter-
nehmen begonnen. (djd)
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Wer fragt, gewinnt
So können Bewerber im So können Bewerber im So können Bewerber im So können Bewerber im So können Bewerber im VVVVVorstel-orstel-orstel-orstel-orstel-
lungsgespräch punktenlungsgespräch punktenlungsgespräch punktenlungsgespräch punktenlungsgespräch punkten
„Welche beruflichen Ziele möch-
ten sie in den kommenden Jahren
erreichen?“ oder „Was sind ihre
größten Stärken?“ Wenn ein Vor-
stellungsgespräch vereinbart ist,
bereiten sich Bewerber auf gän-
gige Fragen von Personalleitern
vor und legen sich passende Ant-
worten zurecht. Nur wenige den-
ken jedoch daran, sich eigene Fra-
gen zu überlegen. Dabei geht es
bei der Bewerbungsrunde doch
darum, dass sich beide Seiten ein
Bild voneinander machen. Zudem
signalisieren Bewerber mit Nach-
fragen, dass sie sich intensiv mit
einem Jobangebot befasst und
großes Interesse daran haben.
Mit Fragen können Bewerber Ein-Mit Fragen können Bewerber Ein-Mit Fragen können Bewerber Ein-Mit Fragen können Bewerber Ein-Mit Fragen können Bewerber Ein-
druck machendruck machendruck machendruck machendruck machen
Geld ist zwar wichtig, aber längst
nicht mehr der alleinentscheiden-
de Faktor bei der Jobwahl. Eine
aktuelle Umfrage des Personal-
dienstleisters Adecco zeigt, dass
für Arbeitnehmer nach dem Ge-
halt (53 Prozent der Befragten)
vor allem die Arbeitsatmosphäre
(36 Prozent) und Karrierechancen

(25 Prozent) eine bedeutende Rol-
le spielen. Mit den richtigen Fra-
gen lässt sich daher bereits im
Vorstellungsgespräch klären, ob
eine potenzielle Stelle den per-
sönlichen Vorstellungen ent-
spricht und zu den Fähigkeiten
passt. Dazu gehört es, sich schon
im Vorfeld der eigenen Stärken
und Wünsche an die berufliche
Entwicklung bewusst zu werden.
Unter adecco.de/blog etwa gibt
es weitere Tipps dazu. Im Vorstel-
lungsgespräch helfen dann Fra-
gen zu den Möglichkeiten zur
Weiterentwicklung innerhalb des
Unternehmens, der Unterneh-
menskultur und den Kontakten in
der täglichen Zusammenarbeit,
um einen Eindruck der Aufgaben
der ausgeschriebenen Position zu
erhalten. Zudem entsteht so ein
echter Dialog, der dazu beitragen
kann, dass sich Kandidaten bei
den Entscheidern erfolgreich von
Mitbewerbern abheben.
Großes Interesse am Unterneh-Großes Interesse am Unterneh-Großes Interesse am Unterneh-Großes Interesse am Unterneh-Großes Interesse am Unterneh-
men signalisierenmen signalisierenmen signalisierenmen signalisierenmen signalisieren
Eine gute Gesprächstaktik für
Bewerber kann es etwa sein, sich
nach täglichen Abläufen im Unter-

nehmen zu erkundigen oder um
persönliche Einblicke in die Büros
oder die Fertigung zu bitten. „In
jedem Fall empfiehlt es sich, je-
des Vorstellungsgespräch indivi-
duell vorzubereiten und sich zuvor
intensiv mit dem jeweiligen Un-
ternehmen, seinen Produkten, der
Marktposition sowie den wich-
tigsten Wettbewerbern zu befas-
sen“, erklärt Henrik Straatmann
vom Personaldienstleister Adec-

co. Fragen wie „Welche Qualitä-
ten weisen die besten Mitarbei-
ter im Unternehmen auf?“ oder
„Passe ich ihrer Meinung nach in
das Unternehmen?“ unterstrei-
chen zusätzlich das große Inter-
esse des Bewerbers.
Und eine Frage sollten Bewerber
am Ende des Gesprächs
keinesfalls vergessen: „Wann
kann ich damit rechnen, wieder
von ihnen zu hören?“ (djd)
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Hauptstandort Goch
Brückenstraße 45-47

 47574 Goch

 02823-943 79 20
 02823-943 79 21

 goch@pallinetz.de

 Brückenstraße 49
 47574 Goch

02823 - 890 49 70
02823 - 890 49 79

krankenfahrten@pallinetz.de

 Brückenstraße 49
 47574 Goch

02823 - 868 97 80
02823 - 868 97 89

alltagsbegleitung@pallinetz.de 

Wir unterstützen und versorgen schwerstkranke Menschen und ihre Angehörigen 
auf eine Weise, die es ihnen ermöglicht, die verbleibende Lebenszeit mit größtmög-
licher Lebensqualität im vertrauten Umfeld zu verbringen.
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Rheinberg

Rheurdt

Moers

Issum

Xanten

Hamminkeln

Bocholt

Isselburg

Zweigstelle Moers
 Lintforter Straße 127

 47445 Moers

 02841-657 40 00
 02841-657 40 09

 moers@pallinetz.de

www.pallinetz.de

Erhöhte Brandgefahr durch alternative Heizmethoden

Brennende Steckerleiste durch KurzschlussBrennende Steckerleiste durch KurzschlussBrennende Steckerleiste durch KurzschlussBrennende Steckerleiste durch KurzschlussBrennende Steckerleiste durch Kurzschluss

Die Situation ist brandgefährlich:
Angesichts steigender Energie-
preise suchen aktuell viele Men-
schen in Deutschland nach alter-
nativen Heizmethoden. Die Kam-
pagne „Rauchmelder retten Le-
ben“ rechnet deshalb in diesem
Winter mit mehr Bränden und
warnt dringend vor Heizexperi-
menten in den eigenen vier Wän-
den. Wegen der erhöhten Brand-
gefahr sollten weder Notfeuer-
stätten, Feuerschalen, Grills oder
Teelichtöfen noch alte Heizlüfter,
-strahler oder -decken in Wohn-
räumen zum Einsatz kommen. 
Verbrauchertipp - Elektrogeräte
mit CE-Kennzeichnung kaufen:
„Elektrische Geräte, die jahrelang
zum Beispiel im feuchten Keller
eingelagert waren, sind anfälli-
ger für einen Kabelbrand oder
Kurzschluss. Generell gilt: Vor-
sicht vor elektrischen Geräten mit
defekten Kabeln und anderen Be-
schädigungen wie etwa sichtba-
ren Schmorspuren! Diese sollte
man nicht verwenden. Beim Kauf
von neuen Geräten sollte man
unbedingt Wert auf die Qualität
legen. Das CE-Kennzeichen
beispielsweise bescheinigt einem
Gerät, dass es europäischen
Richtlinien entspricht und bei Über-
hitzung abschaltet. Das ist gera-
de bei einem Heizlüfter wichtig,
der bis zu 400 Grad heiß werden
kann und auf keinen Fall in die
Nähe von leicht entflammbaren

Materialien oder auf Langflortep-
piche gestellt werden darf“, er-
klärt Hermann Schreck, Vizeprä-
sident des Deutschen Feuerwehr-
verbandes. 
Feuerungsanlagen fachgerecht
abnehmen lassen:
Auch Andreas Walburg, Vorstand
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
im Bundesverband des Schorn-
steinfegerhandwerks, warnt: „Er-
höhte Brandgefahr besteht auch
bei jahrelang nicht genutzten
Schornsteinen, wenn
beispielsweise spontan ein Ka-
minofen gekauft oder ein alter

Ofen wieder in Betrieb genom-
men wird. Hinzu kommt die Ver-
giftungsgefahr durch Kohlenmo-
noxid. Feuerungsanlagen müssen
fachgerecht angeschlossen und
vor ihrer Inbetriebnahme unbe-
dingt offiziell abgenommen wer-
den.“  
Nur die Hälfte der Eigenheime
richtig mit Rauchmeldern ausge-
stattet:
Besonders besorgniserregend in
diesem Zusammenhang: Trotz
bundesweiter Rauchmelderpflicht
und nachgewiesener Wirksamkeit
ist nur die Hälfte der Eigenheime

in Deutschland ausreichend mit
Rauchmeldern ausgestattet. Die
Initiative „Rauchmelder retten
Leben“ appelliert daher an alle
Eigentümer, sich und die eigene
Familie zu Hause ausreichend mit
Rauchmeldern zu schützen und auf
alternative, nicht vom Schorn-
steinfeger abgenommene, Heiz-
methoden jeglicher Art zu verzich-
ten. Denn vielen Menschen ist
nicht bewusst, dass Brandrauch
schon nach zwei Minuten zu einer
tödlichen Rauchgasvergiftung
führen kann. (Initiative „Rauch-
melder retten Leben“)


